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1  Aufgabenstellung

Die ARGE E&P Evers Stadtplanungsgesellschaft mbH / bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
plant im Auftrag der Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue mbH die Entwicklung eines
neuen Stadtquartiers auf der ca. 73 ha grofen, gleichnamigen Flache der Elisabeth-Aue im
Ortsteil Blankenfelde des Bezirks Berlin-Pankow.

Das Teilprojekt 1 des gesamten Entwicklungsgebiets umfasst mit ca. 9,3 ha die sudostliche
Teilflache der Elisabeth-Aue und soll mit Hilfe des B-Plans 3-89 planungsrechtlich gesichert
werden. Dieses umfasst die Baufelder WA 1 bis WA 3, wobei im ersten Bauabschnitt (Planfall
1) auf den Teilflichen WA 1 und WA 2 zunéchst rund 680 Wohnungen sowie auf der Gemein-
bedarfsflache ein Schulstandort mit Sporthalle und Sportfeld, deren auf3erschulische Nut-
zung ebenfalls ermoglicht werden soll, entstehen. Der Planfall 2 bertcksichtigt erganzend die
Bebauung der Teilflache WA 3 mit weiteren rund 190 Wohneinheiten. Dabei setzt die Bebau-
ung des WA 3 voraus, dass die derzeit auf diesem Baufeld vorgesehenen Stellplatzflachen
fur die Baufelder WA 1 und WA 2 durch baulich integrierte Stellplatzldsungen (z. B. Parkhaus
oder Quartiersgaragenkonzept im Rahmen der Gesamtentwicklung) innerhalb des WA 3 er-
setzt werden. Der Planfall 2 stellt damit eine perspektivische Betrachtung dar, welche von
einer maximalen Ausnutzung der nach Festsetzungen des Bebauungsplans zulassigen Be-
bauung ausgeht und deren Realisierung an die Umsetzung entsprechender Stellplatzlosun-
gen im WA 3 gekoppelt ist.

Die derzeit ebenfalls am dstlichen Rand befindlichen Tempohomes zur Unterbringung von
Gefluchteten werden im Rahmen der geplanten Entwicklung zurickgebaut. Die ErschlieRung
des Plangebiets ist nordlich Uber die Blankenfelder Strafe und im Studen Uber den Rosent-
haler Weg vorgesehen. Der Geltungsbereich des B-Plans 3-89 wird dabei im Suden durch
den Rosenthaler Weg sowie im Osten durch die Blankenfelder Strafde, die daran angrenzen-
de Wohnbebauung und ein Regenriickhaltebecken begrenzt (siehe Abbildung 1-1). Im Stid-
osten befindet sich zudem eine Tram-Wendeschleife. Im Westen und Norden des Plange-
biets schliefden sich die derzeit landwirtschaftlich genutzten Flachen der Elisabeth-Aue an.

Aufgabenstellung | 1
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© HL | Kartengrundlage: Geoportal Berlin / DOP20RGBI (dI-by-de/2.0)

Abbildung 1-1 Lage des Plangebiets

Im Rahmen des B-Planverfahrens ist eine schalltechnische Untersuchung durchzufihren,
in der die zu erwartenden Gerauschimmissionen prognostiziert und entsprechend der ge-
setzlichen Vorschriften beurteilt werden. Dabei sind die unterschiedlichen Larmarten aus
Verkehr, Gewerbe und Sport getrennt fur die Planfalle 1 und 2 zu bewerten. Ziel ist es, die
Festsetzungsfahigkeit des B-Planentwurfs aus schalltechnischer Sicht nachzuweisen bzw.
herzustellen.

Aufgabenstellung | 2
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2  Grundlagen

2.1  Rechtliche Grundlagen
211  TALarm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm«

Die »Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz«
(Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm — TA Larm) [1] gilt fir Anlagen, die als ge-
nehmigungsbedurftige oder nicht genehmigungsbedurftige Anlagen den Anforderungen des
zweiten Teils des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) [2] unterliegen. Der geplante
Betrieb der Schule ist aufgrund der raumlichen Nahe zu den Wohnflachen des B-Plans 3-89
dem Grunde nach in der Lage Larmkonflikte auszulosen. Zur Beurteilung der Schule wird
daher hilfsweise die TA Larm herangezogen. Es ist der Nachweis zu erbringen, dass die Im-
missionsrichtwerte der TA Larm durch die zu beurteilende Anlage eingehalten werden. Diese
sind nachfolgend in der Tabelle 2-1 aufgefuhrt. Die Immissionen werden dabei 50 cm vor
dem geoffneten Fenster beurteilt.

Tabelle 2-1 Immissionsrichtwerte der TA Larm

Gebietsnutzung tags nachts
Kurgebiet, Krankenhauser & Pflegeanstal-
ten (SOK) 45 dB(A) 35 dB(A)
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-
lungsgebiet (WS) 55 dB(A) (0dB(A)
Kern-, Dorf- & Mischgebiet (MK/MD/MI) 60 dB(A) 45 dB(A)
Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 50 dB(A)
Industriegebiet (GI) 70 dB(A) 70 dB(A)

Die Beurteilungszeit wird tags mit 16 Stunden angesetzt und der Beurteilungspegel uber
diese Zeitspanne als Mittelungspegel berechnet. Bei der Beurteilung der Nacht nach TA
Larm ist die Nachtstunde mit dem hochsten Beurteilungspegel anzusetzen. Larmimmissi-
onen werden in Wohngebieten werktags zwischen 06:00 und 07:00 Uhr und zwischen 20:00
und 22:00 Uhr sowie sonn- und feiertags zwischen 06:00 und 09:00 Uhr, zwischen 13:00

Grundlagen | 3
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und 15:00 Uhr und zwischen 20:00 und 22:00 Uhr nach der TA Larm mit einem Zuschlag von
6 dB(A) belegt.

Ein Vorhaben ist gemal TA Larm auch dann unzulassig, wenn vom Vorhaben kurzzeitige Ge-
ruschspitzen ausgehen, die die Richtwerte um mehr als 30 dB(A) tags oder 20 dB(A) nachts
Uberschreiten.

Die Genehmigung einer Anlage kann auch bei Uberschreitung der Immissionsrichtwerte ge-
mafld Nummer 3.2.1 der TA Larm nicht aus Grinden des Larmschutzes versagt werden, wenn
der von der zu beurteilenden Anlage ausgehende Immissionsbeitrag den Immissionsricht-
wert um mindestens 6 dB(A) unterschreitet. Der Immissionsbeitrag der Anlage wird dann
im Hinblick auf den Gesetzeszweck als nicht relevant angesehen. Man spricht daher auch
vom »lrrelevanzkriteriume«. Eine Berlcksichtigung der Gerauschvorbelastung ist in diesem
Fall nicht notwendig.

GemaR Nummer 7.2 der TA LArm ist eine mégliche Uberschreitung der Richtwerte ausnahms-
weise zulassig, sofern diese an nicht mehr als zehn Tagen oder Nachten eines Kalenderjahres
und an nicht mehr als zwei aufeinanderfolgenden Wochenenden auftreten. Bei diesen »sel-
tenen Ereignissen« betragen die Immissionsrichtwerte 70 dB(A) tags und 55 dB(A) nachts.
Einzelne Gerauschspitzen durfen diese Werte an Wohnnutzungen am Tag um nicht mehr als
20 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 10 dB(A) Uberschreiten.

2.1.2  18.BImSchV - »Sportanlangenlarmschutzverordnung«

Die »Sportanlagenlarmschutzverordnung« (18. BImSchV) [3] gilt fur die Errichtung, die Be-
schaffenheit und den Betrieb von ortsfesten Einrichtungen, die zur Sportaustbung bestimmt
sind (Sportanlagen) oder in engerem raumlichen und betrieblichen Zusammenhang zu sel-
bigen stehen. Dabei zahlen dem Grunde nach auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs
sowie des Zu- und Abgangs zur Nutzungsdauer einer Sportanlage.

Flr Schulsportanlagen raumt die 18. BImSchV unter § 5(3) den Bonus ein, dass Betriebszei-
tenbeschrankungen unzulassig sind. Aufgrund dieser Privilegierung sind die vom Schulsport
ausgehenden Gerausche als sozial adaquat hinzunehmen. In der Beurteilung wird daher nur
der Vereinssport berucksichtigt. Der Beurteilungszeitraum wird um die Dauer der Nutzung
durch Schulsport verkurzt.

Sportanlagen sind so zu betreiben, dass wahrend der definierten Beurteilungszeitraume
(siehe Tabelle 2-2) die Immissionsrichtwerte der Tabelle 2-3 und Tabelle 2-4 nicht Uber-

Grundlagen | 4
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schritten werden. Die Immissionsrichtwerte sind 50 cm vor dem gedffneten Fenster einzu-

halten.

Tabelle 2-2 Beurteilungszeitraume nach 18. BImSchV

Beurteilungszeitraume nach 18. BImSchV

Uhrzeit
Werktags Sonn- und Feiertags

06:00 - 07:00 Ruhezeit (tags) nachts

07:00 - 08:00 Ruhezeit (tags) Ruhezeit (tags)
08:00 - 09:00 tags Ruhezeit (tags)
09:00 - 13:00 tags tags

13:00 - 15:00 tags Ruhezeit (tags)*
15:00 - 20:00 tags tags

20:00 - 22:00 Ruhezeit (tags) Ruhezeit (tags)
22:00 - 06:00 nachts nachts

*  Die Ruhezeit an Sonn- und Feiertagen von 13:00 Uhr bis 15:00 Uhr gilt nur, wenn die Nutzungsdauer zwischen 09:00 Uhr bis
20:00 Uhr mind. 4 Stunden betragt.

Gemal Nummer 1.3.2.2 des Anhangs der 18. BImSchV ist an Sonn- und Feiertagen bei einer
gesamten Nutzungszeit der Sportanlage von zusammenhangend weniger als 4 Stunden, wo-
bei mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die mittagliche Ruhezeit fallen, ein Beurteilungs-
zeitraum von 4 Stunden anzusetzen, welcher die gesamte Nutzungszeit umfasst.

Tabelle 2-3 Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV

Gebietstyp tags zur Ruhezeit zur sonstigen nachts
& am Morgen Ruhezeit

Kurgebiet, Krankenhauser &

Pflegeanstalten (SOK) 45 dB(A) 45 dB(A) 45 dB(A) 35 dB(A)
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 45 dB(A) 50 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (\WA)

& Kleinsiedlungsgebiet (WS) 55 dB(A) 50 dB(A) 55 dB(A) 40 dB(A)
Kern-, Dorf- & Mischgebiet

(MK/MD/MI) 60 dB(A) 55 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A)
Urbanes Gebiet (MU) 63 dB(A) 58 dB(A) 63 dB(A) 45 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 60 dB(A) 65 dB(A) 50 dB(A)

Grundlagen | 5
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Tabelle 2-4 Immissionsrichtwerte fir kurzzeitige Gerauschspitzen nach 18. BImSchV

Immissionsrichtwerte fiir kurzzeitige Gerauschspitzen nach 18. BImSchV
Gebietstyp

tags zur Ruhezeit zur sonstigen nachts
& am Morgen Ruhezeit

Kurgebiet, Krankenhauser &
Pflegeanstalten (SOK) 75 dB(A) 75 dB(A) 75 dB(A) 55 dB(A)
Reines Wohngebiet (WR) 80 dB(A) 75 dB(A) 80 dB(A) 55 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet
(WA) & Kleinsiedlungsgebiet 85 dB(A) 80 dB(A) 85 dB(A) 60 dB(A)
(Ws)
Kern-, Dorf- & Mischgebiet
(MK/MD/MI) 90 dB(A) 85 dB(A) 90 dB(A) 65 dB(A)
Urbanes Gebiet (MU) 93 dB(A) 88 dB(A) 93 dB(A) 65 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 95 dB(A) 90 dB(A) 95 dB(A) 70 dB(A)

In der Nacht (22:00 bis 06:00 Uhr) wird die Gerauscheinwirkung nicht Gber den gesamten
Zeitraum gemittelt, sondern es gilt die ungunstigste volle Stunde.

Des Weiteren bietet die 18. BImSchV die Moglichkeit, an bis zu 18 Kalendertagen im Jahr
die oben genannten Richtwerte im Rahmen der sogenannten »seltenen Ereignisse« um bis
zu 10 dB(A) oder bis zu den Hochstwerten von 70 dB(A) tags auRerhalb der Ruhezeiten,
65 dB(A) tags innerhalb der Ruhezeiten und 55 dB(A) nachts zu Uberschreiten.

2.1.3 DIN 18005 - »Schallschutz im Stadtebau«

Die DIN 18005 - »Schallschutz im Stadtebau« [4] enthalt schalltechnische Orientierungs-
werte fur die stadtebauliche Planung. Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener
Arten von Schallquellen sollen nach DIN 18005 wegen der unterschiedlichen Einstellung der
Betroffenen zu den verschiedenen Arten von Gerauschquellen jeweils einzeln mit den Orien-
tierungswerten verglichen und nicht addiert werden. Im vorliegenden Fall sind die Immissi-
onen des Verkehrslarms mafdgebend, da die Anforderungen an den Schutz vor Anlagenlarm
bereits durch die TA Larm [1] erflllt werden. Die Orientierungswerte fir Verkehrslarm sind
in der Tabelle 2-5 dargestellt. Es wird eine Beurteilungszeit von 16 Stunden am Tag und 8
Stunden in der Nacht angesetzt und der Beurteilungspegel Uber diese Zeitspanne als Mitte-
lungspegel berechnet.

Grundlagen | 6
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Tabelle 2-5 Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 fur Verkehrslarm

Gebietsnutzung tags nachts
Reines Wohngebiet (WR) 50 dB(A) 40 dB(A)
Allgemeines Wohngebiet (WA) & Kleinsied-

lungsgebiet (WS) 2adB(A) o dE(A)
Wochenendhausgebiet (EW), Ferienhausge-

biet & Campingplatzgebiet (EC) 55 dB(A) 45 dB(A)
Friedhofe (EF), Kleingartenanlagen (EG) &

Parkanlagen (EP) 55 dB(A) 55 dB(A)
Besonderes Wohngebiet (\WB) 60 dB(A) 45 dB(A)
Dérfliches Wohngebiet (MDW), Dorfge-

biet (MD), Mischgebiet (MI) & Urbanes Ge- 60 dB(A) 50 dB(A)
biet (MU)

Kerngebiet (MK) 63 dB(A) 53 dB(A)
Gewerbegebiet (GE) 65 dB(A) 55 dB(A)

Gemal3 Beiblatt zur DIN 18005 kommt den Orientierungswerten keine abschlieRende Aus-
sagekraft zu. Es handelt sich hierbei vielmehr um Zielvorgaben, die - sollten andere Belange
grolReres Gewicht haben - abgewogen werden kénnen. Der Abwagungsspielraum der DIN
18005 endet in der Regel mit dem Uberschreiten der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
(59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im WA bzw. 64 dB(A) tags und 54 dB(A) nachts im M) [5].

Fir Auenwohnbereiche (Balkone, Loggien etc.) wird gemaR dem Berliner Larmleitfaden [6]
ein Beurteilungspegel von 65 dB(A) als Schwellenwert zur Umsetzung von MalRnahmen zu-
grunde gelegt. Die am AulRenwohnbereich durch die Reflexion an der rickwartigen Fassa-
de bedingte Pegelerhohung wird gemaf’ Kapitel X.2.1 des Berliner Larmleitfadens pauschal
durch einen Zuschlag von 2 dB auf den ermittelten Beurteilungspegel berlcksichtigt. Dem-
nach liegt bereits bei einem Beurteilungspegel von 63 dB(A) ein Erfordernis von Schall-
schutzmal3nahmen hinsichtlich der AuRenwohnbereiche vor.

Der aktuelle B-Planentwurf bzw. das aktuelle Konzept flr Schulplanung (siehe Anlage 2) sieht
die Anordnung von Freiflachen fur die geplante Schule im dstlichen Teil der Gemeinbedarfs-
flache vor. Fr derartige Flachen soll gemafd dem Berliner Larmleitfaden eine Schutzbedurf-
tigkeit wie jene von allgemeinen Wohngebieten angestrebt werden, wobei eine gesonderte
Schutzbedurftigkeit im Nachtzeitbereich von 22:00 bis 06:00 Uhr entfallt. Dies entspricht
einem Orientierungswert von 55 dB(A) tags und nachts. Da die Einhaltung dieses Orientie-
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rungswerts im Tageszeitbereich in Berlin an Stral3en oder Schienenwegen haufig nicht mog-
lich ist, kann im Rahmen einer Abwagung auch die Einhaltung eines Beurteilungspegels von
60 dB(A) als vertretbar eingeschatzt werden. Dabei soll dennoch fir einen ,wesentlichen Teil
der Flachen” ein Beurteilungspegel von 58 dB(A) oder darunter angestrebt werden, um dem
Ruhebedurfnis der Nutzer Rechnung zu tragen. Als weiteres Kriterium soll zudem im Rahmen
der Abwagung die Gewahrleistung einer ungestorten Kommunikation (bei Schulfreiflachen:
Gewahrleistung der Aufsichtspflicht) beriicksichtigt werden. Hierfir wird gemaR der Recht-
sprechung von einem Larmpegel von 62 dB(A) ausgegangen, welcher eingehalten werden
soll.

2.1.4 DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«

Die bauaufsichtlich eingeflihrte DIN 4109 »Schallschutz im Hochbau« [7] enthélt Verfahren

)
w.ges
der Aulenbauteile auf der Grundlage des maligeblichen AuRenlarmpegels (L,). Der maR-

zur Ermittlung des erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaRes (erf. R’

gebliche Aufdenlarmpegel wird aus einer Addition der vorherrschenden Larmarten gebildet.
Im vorliegenden Fall sind der Verkehrslarm, Anlagenlarm sowie der Sportanlagenlarm maf3-
geblich. Anhand der berechneten AufRenlarmpegel erfolgt eine Ermittlung des erforderlichen

gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-MaRes (erf. R” ) in Abhangigkeit der moglichen

w.ges
Raumarten. Das erforderliche Bau-Schalldamm-Mal ergibt sich hierbei entsprechend der
Gleichung

erf R =L, —-K

w,ges Raumart®

215  Verkehrslarmzunahme in der Umgebung

Durch die Senatsverwaltung fur Umwelt, Verkehr und Klimaschutz des Landes Berlin wurden
in Kapitel VI.2.1 des Berliner Larmleitfadens [6] Auslsekriterien fir die Abwagungserfor-
dernisse zu planbedingten Auswirkungen auf schutzbedurftige Nutzungen auf3erhalb des
Plangebiets definiert. Je nach Hohe der definierten Pegelzunahme wird ein entsprechendes
Abwagungserfordernis vorgegeben. Die Auslosewerte und Abwagungserfordernisse sind in
der Tabelle 2-6 dargestellt.
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Tabelle 2-6
Nr. Grad der Auswirkung
1 Keine relevante Pegelzunahme

Pegelzunahme < 0,1 dB(A)

Pegelzunahme 2 0,1 dB(A) bis 0,4 dB(A) bei
Einhaltung der IGW? gemaf3 16. BImSchV
Pegelzunahme 2 0,4 dB(A) bis < 3,0 dB(A) bei
Einhaltung der SOW?

Relevante Pegelzunahme

Pegelzunahme 2 0,4 dB(A) bis < 3 dB(A) bei
erstmaliger Uberschreitung der SOW & Einhal-
tung der IGW gemalf3 16. BImSchV
Pegelzunahme 2 0,4 dB(A) bis < 2 dB(A) bei
weitergehender Uberschreitung der SOW &
Einhaltung der IGW gemaf3 16. BImSchV
Pegelzunahme 2 3 dB(A) bei Einhaltung der
SOW

Gewichtige Pegelzunahme

Pegelzunahme 2 0,1 dB(A) bis < 2 dB(A) bei
erstmaliger oder weitergehender Uberschrei-
tung der IGW gemaf3 16. BImSchV
Pegelzunahme > 3 dB(A) bei erstmaliger Uber-
schreitung der SOW

Pegelzunahme 2 2 bei weitergehender Uber-
schreitung der SOW

Uberschreitung der Schwellen der Gesundheits-
gefahrdung

jedwede Pegelzunahme 2 0,1 dB(A) bei erst-
maliger oder weitergehender Uberschreitung
der Schwellenwerte der Gesundheitsgefahr-
dung von 70 dB(A) tags und/oder 60 dB(A)
nachts

Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Planbedingte Auswirkungen auf schutzbedrftige Nutzungen auf3erhalb des Plangebiets!

Abwagung/MaRnahmen zur Konfliktbewaltigung

Einfaches Abwéagungserfordernis

In der Regel sind keine Mafdnahmen erforderlich.

Erhéhtes Abwagungserfordernis

Darlegung von Umstanden, die die stadtebauliche
Vertretbarkeit und Zumutbarkeit der Pegelerho-
hung begriinden.Zum Beispiel:

verkehrliche Besonderheiten

nur einzelne punktuelle Belastungen

planbedingte Pegelverringungen bzw. Entstehung
larmgeschutzter Bereiche an anderer Stelle
Wahrung gesunder Wohnverhaltnisse aufgrund der
baulichen Gegebenheiten

Oder Prifung von MalRnahmen zur Beseitigung von
Belastungen.

Hohes Abwégungserfordernis
Prifung von Planungsalternativen

Prifung geeigneter planinterner und (falls moglich)
planexterner Maldnahmen:

stadtebauliche oder aktive Malinahmen

passive MalRnahmen im oder auf3erhalb des Plan-
gebiets

Besonderes Abwagungserfordernis
dringende Prifung von Planungsalternativen

dringende Prifung planinterner und planexterner
Schallschutzmaf3nahmen flr betroffene Nutzun-
gen:

stadtebauliche/aktive MaRnahmen

passive Schallschutzmal3nahmen an betroffenen
Gebauden

Mit zunehmendem Abstand zum Plangebiet nehmen auch die moglichen Schallpegelzunah-

men ab, da sich das zusatzliche Verkehrsaufkommen im umliegenden Strafsennetz weit-

raumig verzweigt. Sollten im direkten Umfeld keine relevanten Pegelzunahmen festgestellt

Eigene Darstellung basierend auf dem Berliner Leitfaden, Kapitel VI.2.1 »Stra3enverkehrslarm: Planung an vorhandenen Straf3enc,
Orientierungshilfe - Auswirkungen auf schutzbedirftige Nutzungen auRerhalb des Plangebiets

Immissionsgrenzwerte
Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005
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werden, so lassen sich entsprechende Zunahmen der Verkehrsgerausche auch im weiteren
Umfeld ausschlieRRen.

2.2  Plangrundlagen

Zur Erstellung des Rechenmodells werden die folgenden Plangrundlagen verwendet:

Hohenpunkte im 1 m x 1 m-Raster fur das Untersuchungsgebiet aus dem
Geoportal Berlin (abgerufen am 14.04.2025)

3D-Gebéaudedaten im Level of Detail 2 (LoD2) aus dem Geoportal Berlin
(abgerufen am 14.04.2025)

Auszug des Flachennutzungsplans fur das Untersuchungsgebiet aus dem
Geoportal Berlin mit Stand 2025 (abgerufen am 01.07.2025) (siehe Abbil-
dung 2-3)

Entwurf des Bebauungsplans Nr. 3-89 mit Stand vom 29.04.2025 (siehe
Anlage 1)

Entwurf der Begrundung zum Bebauungsplan Nr. 3-89 mit Stand vom April
2025 [8]

Vorzugsvariante der Schuleinpassplanung mit Stand vom April 2024 (siehe
Anlage 2)

Verkehrstechnische Untersuchung zum B-Plan 3-89 in Berlin-Pankow von
der HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH mit Stand vom Fe-
bruar 2026 [9]

Durchschnittliches tagliches Verkehrsaufkommen (DTV) und Schwerverkehrsanteil
(SV-Anteil) im Umfeld des Untersuchungsgebiets fir den Nullfall und Planfall 1 und
Planfall 2 (sieche Abbildung 2-1)

Planfall 1: Wohnnutzungen im WA 1 und 2 sowie der Schule in der Gemeinbedarfs-
flache

Planfall 2: erganzend zu Planfall 1 Wohnnutzung im WA 3

Fahrplan der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) fiir die Tramlinie 50 (gUltig ab
15.12.2024)

Im Tageszeitbereich ergeben sich fur den relevanten Streckenabschnitt im Mittel
171 Fahrbewegungen.

Im Nachtzeitbereich ergeben sich fUr den relevanten Streckenabschnitt im Mittel
23 Fahrbewegungen.
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Verkehrsuntersuchung zum B-Plan 3-89
Verkehrsmenge DTV im Vergleich [in Kfz/24h]
RosE S
(AT oMSRY4) — Bestand | Durchschnittliche tigliche Verkehrsstarke
17.300 5 0 P | Durchschnittliche tégliche Verkehrsstérke
17.300 5 9/ [y Planfall 2 | Durchschnittliche tégliche Verkehrsstirke
\— Schwerverkehrsanteil

Abbildung 2-1 Durchschnittlicher taglicher Verkehr im Bestand und Planfall 1 und Planfall 2

© HL | Kartengrundlage: www.openstreetmaps.org (CC-BY-SA 2.0)

—ageanysusbziaig)

ohne MaBstab

2.3  Erkenntnisse der Ortsbegehung

Am 16.04.2025 wurde eine Ortsbegehung im Untersuchungsgebiet durchgefuhrt. Es konnten
folgende Erkenntnisse gewonnen werden:

Die zulassige Hochstgeschwindigkeit

Rosenthaler Weg: 50 km/h
Blankenfelder StralRe: 50 km/h
Buchholzer StraRe: 30 km/h

Blankenfelder Chaussee (B96a): 50 km/h (stdlich Forstamt Pankow), 70 km/h
(nordlich Forstamt Pankow)

Die Fahrbahn der o.g. Stral3en ist jeweils asphaltiert.
Am Knotenpunkt Rosenthaler Weg / Blankenfelder StraRe sowie am Kno-

tenpunkt Blankenfelder Chaussee (B96a) / Rosenthaler Weg befindet sich
eine Lichtsignalanlage.

Entlang des Rosenthaler Wegs fuhren die Gleisanlagen der StraRenbahn.
Es handelt sich hierbei um einen begriinten Bahnkdrper mit tief liegender
Vegetationsebene (siehe Abbildung 2-2).

Im Sudosten des Plangebiets befindet sich eine Tramwendeschleife der
BVG.
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Es befinden sich keine relevanten gewerblichen Anlagen im Umfeld des
Plangebiets.

Die tatsachliche Nutzung der Kleingartenanlage stdlich des Rosenthaler
Wegs entspricht, insbesondere im Bereich des Champagne- und Gascog-
newegs, einem dauerhaften Wohnen.

Abbildung 2-2 Fahrbahn der Strafdenbahn im Rosenthaler Weg

2.4 Malgebliche Immissionsorte und Gebietsnutzung

Die Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs des B-Plans Nr. 3-89 werden mit den fur
die geplanten Baufelder vorgesehenen Gebietsnutzungen (entsprechend dem Stand des
Vorentwurfs vom 29.04.2025) sowie den zugehérigen Schutzbedirftigkeiten berlcksichtigt.
Demnach wird die Gebietsnutzung der Baufelder WA 1, 2 und 3 als allgemeines Wohngebiet
(WA) angesetzt. Die Gemeinbedarfsflache Schule wird im Hinblick auf die angestrebte Nut-
zung mit der Schutzbedirftigkeit eines Mischgebiets (M) berlcksichtigt.

Fur die schutzbedurftigen Nutzungen im direkten Umfeld des Plangebiets wird gemald dem
Flachennutzungsplan (FNP) des Landes Berlin (siehe Abbildung 2-3) die Gebietsnutzung ei-
nes allgemeinen Wohngebiets (WA) zugrunde gelegt. Dies wird im Sinne einer konservativen
Betrachtung auch fur die im FNP sudlich des Rosenthaler Wegs kategorisierte Kleingarten-
anlage (Erholungsanlage »Frohsinn«) (ibernommen. Im Rahmen der Ortsbesichtigung wurde
festgestellt, dass die tatsachliche Nutzung insbesondere im Bereich des Champagne- und
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Gascognewegs einem dauerhaften Wohnen entspricht, welche als schutzwurdiger einzu-
ordnen ist. Ein B-Plan existiert fUr diesen Bereich nicht.

Die Lage der maldgebenden Immissionsorte kann in Abbildung 4-1 bzw. in Abbildung 4-2
(Anlagen- bzw. Sportanlagenlarm) sowie in Abbildung 4-3 (Verkehrslarm) nachvollzogen
werden.
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Abbildung 2-3  Auszug aus dem Flachennutzungsplan Berlin (Quelle: Geoportal Berlin)
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3  Methodik

3.1  EDV-Programm /[ Software

Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung werden mit dem EDV-Programm Sound-
PLAN in der Version 9.1 durchgefuhrt. Der Ausbreitungsrechnung liegt die Eingabe eines
dreidimensionalen digitalen Modells zugrunde, das zu berucksichtigende Abschirmungen,
ein Gelande sowie alle relevanten Schallquellen mit den entsprechenden Emissionspara-
metern beinhaltet.

Hinweis

Isophonenkarten veranschaulichen die Situation der Schallausbreitung flachenhaft fur eine
bestimmte Hohe Uber dem Gelande. Reflexionen an Gebauden werden ebenfalls dargestellt.
Die Berechnung des Beurteilungspegels an Gebauden erfolgt jedoch ohne die Reflexion am
eigenen Gebaude. Daher dienen Isophonenkarten nur der Veranschaulichung und kénnen
nicht ohne Weiteres mit Einzelpunktberechnungen verglichen werden.

3.2  Qualitat der Prognose

Die Annahmen und Emissionsansatze, die dieser Berechnung zugrunde liegen, sind bewusst
konservativ gewahlt. Die berlcksichtigten Schallleistungen wurden allgemein anerkannten
Fachliteraturen entnommen. Das Ergebnis der Schallausbreitung liegt insgesamt auf der si-
cheren Seite und deckt mogliche Prognoseungenauigkeiten ab.

Das Programm SoundPLAN ist ein von deutschen Aufsichtsbehdrden anerkanntes Pro-
gramm, welches die herangezogenen Richtlinien und Verordnungen verwendet und die da-
mit verbundenen Auflagen erfullt.

Als Grundlage dienten die in Kapitel 2.2 bis Kapitel 2.4 aufgefihrten Unterlagen, Erkenntnisse
aus der Ortsbegehung sowie die Auskunfte des Auftraggebers.
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4  Emissionsberechnung

41  Anlagenlarm

Es befinden sich im Umfeld des Plangebiets keine gewerblichen Anlagen, welche das Po-
tenzial besitzen, unzulassige Gerauscheinwirkungen gemaf TA Larm an den umliegenden
schutzbedurftigen Nutzungen hervorzurufen.

Fur das Baugebiet WA 3 wird parallel Uber den stadtebaulichen Vertrag die temporare Re-
alisierung* einer Stellplatzanlage fur die Wohnnutzung im WA 1 und WA 2 festgesetzt. So-
genannte offene Anwohnerstellplatzanlagen gelten gemaf Kapitel IV.2.4 des Berliner Larm-
leitfadens [6] als sozial adaquat und sind als ortslibliche Alltagserscheinung einzuordnen.
Eine schalltechnische Beurteilung der Nutzung der Stellplatzanlage als Anlagenschallquelle
erfolgt daher im vorliegenden Fall nicht.

Die Nutzung von Schulen im Schulbetrieb und die damit verbundenen Gerausche gelten
grundsatzlich ebenfalls als sozial adaquat. Der geplante Betrieb der Schule ist jedoch auf-
grund der raumlichen Nahe zu den Wohnflachen des B-Plans 3-89 (WA 1 bis 3) dem Grunde
nach in der Lage Larmkonflikte auszulosen. Zur Beurteilung von Schulen wird dabei hilfs-
weise die TA Larm herangezogen. Als relevante Anlagenschallquellen werden in erster Linie
die Anliefervorgange sowie die Gerate der technischen Gebaudeausrustung des geplanten
Schulgebaudes eingeschatzt. Zur Konfliktvermeidung und larmoptimierter Gestaltung der
Flachen wird zudem in Anlehnung an Kapitel IV.5 des Berliner Larmleitfadens zusatzlich der
Kinderlarm auf den Pausenflachen berucksichtigt. Eine Stellplatzanlage auf dem Schulgelan-
de ist nach dem derzeitigen Erschliefbungskonzept (siehe Anlage 2) nicht vorgesehen.

Da zum gegenwartigen Zeitpunkt noch keine konkreten Planungen fir die entsprechenden
Nutzungen des B-Plans vorliegen, wird zur Berucksichtigung der entsprechenden Quellen
auf Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten zurtckgegriffen. Hinsichtlich der Gebau-
dekubaturen sowie der flachenmaRigen Aufteilung der Gemeinbedarfsflache wird sich an
der Vorzugsvariante der Schuleinpassplanung mit Stand vom April 2024 (siehe Anlage 2)
orientiert.

Im Folgenden werden die Emissionsansatze fur den Anlagenlarm, welcher aus der Realisie-
rung des Schulbetriebs im Plangebiet resultiert, erlautert. Die Lage der relevanten Anlagen-
schallquellen sowie der mafdgeblichen Immissionsorte ist in Abbildung 4-1 dargestellt. Die
Schallleistungspegel der Anlagenschallquellen im Tageszeitverlauf kdnnen der Anlage 3 ent-

4 Laut stadtebaulichem Vertrag soll die Stellplatzanlage perspektivisch durch eine Quartiersgarage im 2. BA des Entwicklungsgebiets
ersetzt werden. Erst dann darf im WA 3 Wohnbebauung errichtet werden.

Emissionsberechnung | 15



m Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

nommen werden. Die Kenngréf3en der einzelnen Anlagenschallquellen befinden sich zudem
in Anlage 4.

Zeichenerklarung
Il Gebéude Bestand

[ Gebsude Planung
1___! Plangebiet
1 Baugrenze
Oberflache StraRe
— Schiene
@ Immissionsort
Hl TcA
1 pausenhof
*

Lkw-Stellplatz

Lkw-Fahrlinie

e L R
m HOFFMANN
igonisurgeasiachatt
Unceerahumen der TREYSTA

Abbildung 4-1 Lage der Schallguellen zum Anlagenlarm

411  Anlieferung

Es wird davon ausgegangen, dass es sich bei der taglichen Anlieferung einer Schule um die
einmalige Lieferung des Mittagessens zwischen 11:00 und 12:00 Uhr handelt. Weiterhin wird
vorausgesetzt, dass die Anlieferung mittels Lkw ohne Kuhlung sowie handischer Be- und
Entladung erfolgt. Demnach ergeben sich keine relevanten Schalleinwirkungen durch den
Warenumschlag. Bei der Sporthalle wird eine regelmal3ige Anlieferung nicht erwartet und
demnach nicht als Schallquelle bertcksichtigt.

Die zu erwartenden Emissionen der Anlieferung werden mit Hilfe der Lkw-Gerauschestudie
des Hessischen Landesamtes fr Naturschutz, Umwelt und Geologie von 2024 [10] berech-
net.

Zu- und Abfahrt

Die Zu- und Abfahrten mit dem Lkw werden als Linienschallquellen in einer Hohe von 0,5 m
modelliert. Da fUr die Zufahrt zum Anlieferbereich ein Rangiervorgang notwendig ist, werden
die Linienschallquellen dem Verlauf einer Rangierfahrt angepasst. Bei Rangiervorgangen wird
gemald der Hessischen Lkw-Gerauschestudie von 2024 fur das Riuckwartsfahren der Lkw
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ein Zuschlag von 5 dB(A) vergeben. Es ergeben sich demnach folgende Berechnungspara-
meter fur die Linienschallquellen:

Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (vorwarts): 63 dB(A)/m
Schallleistungspegel der Linienschallquelle je Lkw (rlickwarts): 68 dB(A)/m.

Lkw-Stellplatz

Die auf dem Stellplatz entstehenden Emissionen durch verschiedene Einzelereignisse wer-
den zusammengefasst und als Punktschallquelle im Bereich der Fahrerkabine in 1,0 m Hohe
berucksichtigt. Entsprechend Tabelle 4-1 ergibt sich ein Uber eine Stunde gemittelter Schall-
leistungspegel von 75 dB(A) je Anlieferung. Zudem werden kurzzeitige Gerauschspitzen von
108 dB(A) beriicksichtigt.

Tabelle 4-1 Einzelereignisse Lkw-Stellplatz

Lya Einwirkzeit [—"
Einzelereignis '
[dB(A)] [s] [dB(A)]
Turenschlagen 100 5 714
Anlassen des Motors 100 5 714
Leerlauf des Motors 94 5 65,4
Gesamt 75,0

412 Pausenbetrieb

Fur den Pausenbetrieb wird eine Flachenschallquelle Uber den geplanten Bereich des Schul-
hofes in einer Hohe von 1,60 m uber Gelande angesetzt. Es wird hierbei beispielhaft eine
Pausenzeit von jeweils 30 Minuten zwischen 09:00 und 10:00 Uhr sowie zwischen 15:00 und
16:00 Uhr® bertcksichtigt. Im Sinne einer konservativen Betrachtung wird davon ausgegan-
gen, dass alle 625 Schiler entsprechend der Projektbeschreibung [11] gleichzeitig ,sehr laut
sprechen”. Demnach ergibt sich gemafR VDI 3770 [12] ein Schallleistungspegel von 75 dB
+ 10 1g(625) = 103 dB. Als kurzzeitige Gerauschspitze wird ein Pegel von 108 dB fir lautes
Schreien” berucksichtigt.

413  Technische Gebaudeausristung

Da bisher noch keine belastbare Planung vorliegt, werden in Anlehnung an die Vorzugsvari-
ante der Schuleinpassplanung die Gebaudekorper der Schule und Sporthalle in GroRenord-
nung in das Schallausbreitungsmodell Gbernommen. In 1,0 m Hohe mittig Gber dem Dach

5  zur Berucksichtigung eines Aufenthalts nach Schulschluss
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wird beispielhaft jeweils eine Flachenschallquelle fur die Anlage der technischen Gebau-
deausristung (TGA) mit folgenden KenngréRen modelliert. Dabei wird auf Erfahrungen aus
vergleichbaren Projekten zurlckgegriffen.

Schulbetrieb - TGA Schule

Betriebszeit: 100 % von 06:00 bis 16:00 Uhr, 50 % von 16:00 bis 06:00 Uhr
Schallleistungspegel: 75,0 dB(A)
kurzzeitige Gerauschspitze: 80,0 dB(A)

Schulbetrieb - TGA Sporthalle

Betriebszeit: 100 % von 06:00 bis 16:00 Uhr®
Schallleistungspegel: 95,0 dB(A)
kurzzeitige Gerauschspitze: 100,0 dB(A)

4.2  Sportanlagenlarm

Bei den durch die Kinder selbst verursachten Gerauschen wahrend des Schulsports han-
delt es sich laut § 22 (1a) BImSchG [2] nicht um schadliche Umwelteinwirkungen. Immissi-
onsgrenz- oder -richtwerte dirfen fur diese Gerauschquellen nicht herangezogen werden.
»Kinderlarme« ist nach geltender Rechtsprechung grundsatzlich sozial adaquat und nachbar-
schaftlich hinzunehmen.

Entsprechend der Begriindung zum B-Plan 3-89 [8] soll innerhalb der Flache fir Gemeinbe-
darf mit der Zweckbestimmung ,Schule” auch eine Nutzung fur auRRerschulische Sport- und
Spielzwecke zulassig sein. Eine Vereinsnutzung der Sporthalle und der Auf3ensportanlagen
ist als Sportanlagenlarm nach 18. BImSchV [3] zu beurteilen. Fir den Neubau der Sport-
anlagen liegt derzeit allerdings noch keine konkrete Planung vor. Zum Nachweis der grund-
satzlichen schalltechnischen Vertraglichkeit werden im vorliegenden Fall daher zunachst die
maldgebenden AulRensportanlagen in die Beurteilung einbezogen.

Sporthalle

Bei der Sporthalle ist eine rechnerische Beurteilung der Gerausche innerhalb der Halle nach
der 18.BImSchV an dieser Stelle aufgrund der Vielzahl an einflussnehmenden Variablen (z. B.
Lage und Art der Fenster, Fassungsvolumen der Zuschaueranzahl, etc.) nicht zielfhrend.
Stattdessen werden entsprechende Hinweise fur die weitere Planung in Kapitel 6 zusam-
mengefasst. Es ist jedoch davon auszugehen, dass mogliche Larmkonflikte durch bauliche
oder betriebliche MalRnahmen mit Fokus beispielsweise auf die 6ffenbaren Bauteile gelost
werden konnen. Eine Machbarkeit zur Umsetzung der Sporthalle ist aus schalltechnischer

6 Die Nutzung der Gerate auRerhalb dieses Zeitraums wird im Rahmen der Untersuchung des Sportanlagenlarms beriicksichtigt (siehe
Kapitel 4.2.2).
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Sicht demnach gegeben. Der abschlieRende rechnerische Nachweis der schalltechnischen
Vertraglichkeit fir die Nutzung der Sporthalle ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens unter
BerUcksichtigung der konkreten Planung zu erbringen.

AuRensportanlagen

Nachfolgend werden die Emissionsansatze der relevanten Schallquellen, von welchen unzu-
lassige Gerauscheinwirkungen gemaf 18. BImSchV ausgehen konnen, beschrieben. Hierbei
wird auf Erfahrungswerte aus vergleichbaren Projekten zuruckgegriffen. Hinsichtlich der Ge-
baudekubaturen sowie der flachenmafigen Aufteilung der Gemeinbedarfsflache wird sich
ebenfalls an der Vorzugsvariante der Schuleinpassplanung mit Stand vom April 2024 (siehe
Anlage 2) orientiert.

Die Lage der einzelnen Schallquellen kdnnen der Abbildung 4-2 entnommen werden. Eine
Zusammenstellung der Schallemissionen im Tageszeitverlauf befindet sich in Anlage 5
(montags bis freitags) sowie Anlage 7 (sonntags). Die KenngréRen der einzelnen Sportanla-
genschallquellen sind zudem in Anlage 6 und Anlage 8 zu finden.
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Abbildung 4-2 Lage der Schallquellen zum Sportanlagenlarm
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421 FuRballspiel

Fur die Aul3ensportanlagen wird als mafldgebende Nutzung beispielhaft die schalltechnische
Vertraglichkeit eines FuRballspiels sowohl im Trainingsbetrieb montags bis freitags als auch
im Spielbetrieb am Sonntag gepruft.

FUr den Trainingsbetrieb auf dem FuRball-Grof3spielfeld wird angenommen, dass bis zu zwei
Trainingseinheiten gleichzeitig auftreten und das Spielfeld zu diesem Zweck geteilt wird. So-
mit wird jede Halfte des Spielfeldes von einer Trainingsgruppe genutzt. Die damit einher-
gehende Verdopplung der Zuschaueranzahl wird berucksichtigt und gleichmaRig auf beide
Seiten des Spielfeldes verteilt. Modelliert wurden der Zuschauerbereich sowie das Grof3-
spielfeld als Flachenschallquellen in 1,60 m Hohe Uber dem Gelande mit folgenden Anset-
zungen gemaR VDI-Richtlinie 3770 [12]:

Montag bis Freitag, Trainingsbetrieb, 16:00 - 22:00 Uhr

FuRballtraining mit Trainer (doppelte Belegung) und jeweils 10 Zuschauern
(insgesamt 20 Zuschauer), ohne Lautsprechernutzung

Schallleistungspegel Spieler: L, = 94,0 dB(A)
Schallleistungspegel Trainer: L, = 73,0 dB(A) + 20 Ig(1 + 20) = 99,4 dB(A)

Schallleistungspegel Spielfeld (insgesamt):
L, = 940 dB(A) + 99,4 dB(A) = 100,5 dB(A)

Kurzzeitige Gerauschspitze (Trainerpfiff): L. _ = 118,0 dB(A)

Schallleistungspegel Zuschauer: L, = 80,0 dB(A) + 10 Ig(20) = 93,0 dB(A)
(je zur Halfte verteilt im Westen und Osten des Spielfeldes)

Kurzzeitige Gerauschspitze Zuschauer (Schreien, sehr laut):
Ly, = 115,0 dB(A)

Auslastung: 60 Minuten je Stunde

Sonntag, Spielbetrieb, 11:00 - 17:00 Uhr

FuRballspiel mit Schiedsrichter und 50 Zuschauern, ohne Lautsprecher-
nutzung

Schallleistungspegel Spieler: L, = 94,0 dB(A)

Schallleistungspegel Schiedsrichter:
L, = 985 dB(A) + 31g(1 + 50) = 103,6 dB(A)

Schallleistungspegel Spielfeld (insgesamt):
L, = 94,0 dB(A) + 103,6 dB(A) = 104,1 dB(A)
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Kurzzeitige Gerauschspitze (Schiedsrichterpfiff): L. _ = 118,0 dB(A)

Schallleistungspegel Zuschauer: L, = 80,0 dB(A) + 10 Ig(50) = 97,0 dB(A)
(je zur Halfte verteilt im Westen und Osten des Spielfeldes)

Kurzzeitige Gerauschspitze Zuschauer (Schreien, sehr laut):
Ly, = 115,0 dB(A)

Auslastung Spielfeld: 50 Minuten je Stunde (45 Minuten einer Halbzeit plus
evtl. 5 Minuten Nachspielzeit)

422  Technische Gebaudeausriistung

Analog zur Gewerbelarmbetrachtung beim Schulbetrieb (siehe Kapitel 4.1.3) wird erganzend
zu den Aufenflachen auch eine fiktive TGA-Anlage auf der Sporthalle untersucht.

Die Emissionsannahmen entsprechen prinzipiell denen aus Kapitel 4.1.3 nur mit einer an-
deren Betriebszeit. Die Emissionen der TGA werden montags bis freitags von 16:00 bis
23:00 Uhr angesetzt. An Sonn- und Feiertagen werden die Gerate von 08:00 bis 23:00 Uhr
berlcksichtigt.

4.3 Verkehrslarm

Die vollstandige Gebietsentwicklung der Elisabeth-Aue kann zum derzeitigen Planungsstand
noch nicht abgeleitet werden. Die Betrachtung des Verkehrslarms findet daher lediglich un-
ter BerUcksichtigung der Gebietsentwicklung innerhalb des B-Plans 3-89 »Elisabeth-Aue
Teilprojekt 1« statt. Die Betrachtung der Verkehrslarmzunahme erfolgt zwischen dem Analy-
se-Nullfall und dem Analyse-Planfall.

Die Lage der Schallquellen des Verkehrslarms kann der Abbildung 4-3 entnommen werden.
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Abbildung 4-3 Lage der Schallquellen zum Verkehrslarm

431  StraRenverkehrslarm

Die Berechnungen der Emissionen fur den Stral3enverkehrslarm werden entsprechend den
Richtlinien flr den Larmschutz an Straen (RLS-19) [13] vorgenommen. Der langenbezoge-
ne Schallleistungspegel der StrafRe L, berechnet sich aus den nachfolgenden Parametern:

Durchschnittliche tagliche Verkehrsstérke (DTV)

Das Verkehrsaufkommen der umliegenden Strafdenabschnitte wird gemald der verkehrstech-
nischen Untersuchung zum B-Plan von der HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft
mbH angesetzt. Das Verkehrsaufkommen fur den Nullfall sowie den Planfall 1 und Planfall 2
ist in Abbildung 2-1 dargestellt.

Anteil an Fahrzeugen der Fahrzeuggruppen

Gemal} der RLS-19 sind die nachfolgend aufgefiihrten Fahrzeuggruppen zu berlcksichtigen:

Fahrzeuggruppe Pkw: Pkw mit Anhanger und Lieferwagen (Guter-Kfz mit
einer zulassigen Gesamtmasse von bis zu 3,5 t),

Fahrzeuggruppe Lkw1: Lkw ohne Anhanger mit einer zulassigen Gesamt-
masse Uber 3,5 t und Busse sowie
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Fahrzeuggruppe Lkw2: Lkw mit Anhanger bzw. Sattel-Kfz (Zugmaschinen
mit Auflieger) mit einer zulassigen Gesamtmasse Uber 3,5 t

Die Aufteilung der Verkehrsteilnehmer in die einzelnen Fahrzeuggruppen erfolgt gemal den
Angaben der verkehrstechnischen Untersuchung zum Vorhaben und wurde anhand der
durchgefuhrten Verkehrserhebungen abgeleitet.

Tag-Nacht-Aufteilung des Verkehrs

Die tageszeitliche Verteilung des Verkehrs erfolgt fir die berlcksichtigten StraRenabschnit-
te gemald den Angaben der verkehrstechnischen Untersuchung zum Vorhaben und basiert
auf den durchgeflhrten Verkehrserhebungen.

Geschwindigkeiten der Fahrzeuggruppen

Die zulassigen Hochstgeschwindigkeiten entlang der relevanten StralRenabschnitte werden
entsprechend den Erkenntnissen aus der Ortsbegehung (siehe Kapitel 2.3) berlicksichtigt.
Folgende zulassigen Hochstgeschwindigkeiten werden berUcksichtigt.

Rosenthaler Weg: 50 km/h
Blankenfelder StraRe: 50 km/h
Buchholzer StraRRe: 30 km/h

Blankenfelder Chaussee (B96a): 50 km/h (sudlich Forstamt Pankow),
70 km/h (nérdlich Forstamt Pankow)

Typ der Strafdendeckschicht

Die Fahrbahnen der relevanten StraRenabschnitte im Umfeld des Plangebiets sind asphal-
tiert, sodass kein Zuschlag fur die Fahrbahnoberflache vergeben wird.

Langsneigungskorrektur

Langsneigungen fuhren bei Pkw erst ab einer Steigung von 2 % oder einem Gefalle von -6 %
sowie bei Lkw (Lkw1 und Lkw2) bei einer Steigung von 2 % oder einem Gefalle von -4 % zu
einer Zunahme der Emissionen. Fur Gefalle- und Steigungsstrecken unterhalb von -12 % und
oberhalb von 12 % werden maximal die Werte in Hohe von -12 % bzw. 12 % angesetzt. Im
Untersuchungsgebiet sind keine relevanten Steigungen oder Gefalle vorhanden, sodass sich
diesbezuglich keine Zuschlage ergeben.

Mehrfachreflexionszuschlag

Die Berechnung der Verkehrslarmimmissionen durch den Stral3enverkehr erfolgt unter Ver-
wendung der 2. Reflexionsordnung. Zuschlage flr Mehrfachreflexionen durch umliegende
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Bebauungen werden zudem gemaf} Kapitel 3.3.8 der RLS-19 automatisch im Rechenmodell
vergeben.

Knotenpunktkorrektur

Entsprechend der RLS-19 werden Zuschlage fur Knotenpunkte in Abhangigkeit des Ab-
stands des Immissionsortes zum Knotenpunkt vergeben. Die maximalen Zuschlage ergeben
sich je Knotenpunkttyp wie folgt:

Lichtsignalanlagen: 3 dB
Kreisverkehr: 2 dB

Sonstige Knotenpunkte: O dB

Am Knotenpunkt Rosenthaler Weg / Blankenfelder Strafl3e befindet sich eine Lichtsignalan-
lage, deren Einwirkbereich Flachen des Plangebiets einschliel3t.

Verkehrstechnische Eingangsgrofen

Die verkehrstechnischen Eingangsgrofen konnen nachfolgend der Tabelle 4-2 entnommen
werden.

Tabelle 4-2 Eingabeparameter fur die RLS-19-Berechnung

DTV M tags M nachts
StraRe

[Kfz/24h]  [Pkw/n]  [Lkwl/h] [Lkw2/h]  [Pkw/h]  [Lkwl/h]  [Lkw2/h]

Rosenthaler Weg (Mitte) 17.100 940,2 34,3 105 1547 88 4,0
Rosenthaler Weg (Ost) 16.200 8749 49,0 10,9 1378 131 4,7
Blankenfelder StraRe (Nord) 2.600 136,9 15,5 01 13,8 6,5 0
Blankenfelder StraRe (Mitte) 3.900 2114 16,6 01 24,6 6,6 0
Blankenfelder StraRe (Stid) 7.600 4272 15,7 08 555 6,4 06
Blankenfelder Chaussee (B96a) 11.500 645,2 23,7 18 89,7 58 0,7
e
Rosenthaler Weg (Mitte) 17.840 9818 35,2 10,8 1615 9,0 4,1
Rosenthaler Weg (Ost) 16.940 916,6 49,8 111 1444 13,3 4,8
Blankenfelder StraRe (Nord) 2.970 1571 17,0 01 15,8 71 0
Blankenfelder StraRe (Mitte) 4.270 2315 181 01 27,0 7.2 0
Blankenfelder Stralke (Std) 7.960 4472 16,7 08 581 6,8 0,6
Blankenfelder Chaussee (B96a) 11.740 659,2 237 18 91,7 58 0,7
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DTV M tags M nachts
StralRe
[Kfz/24h]  [Pkw/h] [Lkw1/h]  [Lkw2/h] [Pkw/h] [Lkw1/h]  [Lkw2/h]
Planfall 2
Rosenthaler Weg (Mitte) 18.050 9933 35,6 10,9 1634 91 4,1
Rosenthaler Weg (Ost) 17.150 928,2 50,3 11,2 146,2 13,4 4,8
Blankenfelder StraRe (Nord) 3.060 161,8 17,5 01 16,3 73 0
Blankenfelder StraRe (Mitte) 4.360 236,3 18,7 01 275 7.4 0
Blankenfelder StrafRe (Siid) 8.050 452,2 16,7 0.8 58,8 6,8 0,6
Blankenfelder Chaussee (B96a) 11.850 665,0 24,3 18 925 59 0,7

4,3.2  Schienenverkehrslarm

Fur die vorliegende Betrachtung wird ausschlieRlich die Planung der StralRenbahntrasse
sudlich entlang des 1. Teilprojektes berlcksichtigt. Die genaue Lage einer moglichen Ver-
langerung der Straldenbahntrasse im Westen in das Plangebiet Elisabeth-Aue im Falle einer
Vollentwicklung ist derzeit noch nicht bekannt. Zudem ist im Bereich zwischen der beste-
henden Trasse und dem B-Plangebiet 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« eine zukUnftige
Bebauung zu erwarten, die voraussichtlich eine abschirmende Wirkung gegeniber dem
Schienenverkehrslarm haben wird. Im Sinne einer konservativen Betrachtungsweise wird die
bestehende Wendeanlage auch weiterhin in die schalltechnische Untersuchung des Plan-
falls einbezogen.

Die Emissionen des Schienenverkehrs werden gemaR Schall 03-2014 [14] berechnet. Dabei
werden bei einer Straldenbahn zwei verschiedene Emissionslinien berucksichtigt, eine auf
Gelandehohe zur BerUcksichtigung der Rollgerausche zwischen Rad und Schiene sowie eine
auf 4,0 m Hohe zur BerUcksichtigung der Motorgerausche. Im Bereich der Wendeanlage wird
auf Gelandehohe ein Zuschlag von 4,0 dB fir das Kurvenfahrgerausch vergeben. Die Zugan-
zahlen (171 im Tageszeitbereich, 23 im Nachtzeitbereich, siehe Kapitel 2.2) werden zu glei-
chen Teilen auf beide Gleise verteilt. Im Planfall werden die Zuganzahlen mit einem Zuschlag
von 10% berticksichtigt (189 im Tageszeitbereich, 26 im Nachtzeitbereich). Die geplante
Verlangerung der Tramlinie 50 entlang des Rosenthaler Wegs wird in Seitenlage in die Larm-
betrachtung einbezogen. Die Fahrbahn der Verlangerung wird entsprechend dem aktuellen
Bestand berucksichtigt. Die Streckengeschwindigkeit wird entsprechend den Angaben des
Betreibers der Strecke mit 50 km/h angesetzt.

Die Emissionspegel der Gleisanlagen fur die im Untersuchungsgebiet verlaufende Strecke
der Tramlinie 50 im Nullfall und im Planfall in Tabelle 4-3 dargestellt.
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Tabelle 4-3 Larmemissionspegel der Gleisabschnitte gemaf Schall 03-2014

Tramlinie 50 67,5 57,4 62,0 51,9
Wendeanlage 715 574 66,0 51,9
Tramlinie 50 68,0 578 62,4 52,2
Wendeanlage 72,0 57,8 66,4 52,2
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5  Immissionsberechnung

5.1  Anlagenlarmeinwirkung gemaf3 TA Larm

Die sich an den malRgebenden Immissionsorten ergebenden Beurteilungspegel konnen der
Anlage 9 entnommen werden. Nachfolgend ist die Situation der Schallausbreitung in einer
exemplarischen Héhe von 5,0 m Gber Gelande (entspricht etwa dem 1. OG) fir den Tages-
zeitbereich (siehe Abbildung 5-1 ) dargestellt’.

Es ergeben sich im Tages- und Nachtzeitbereich an den mafdgebenden Immissionsorten
keine Uberschreitungen der zugehdrigen Immissionsrichtwerte der TA Larm [2]. Der héchs-
te Beurteilungspegel wird dabei am Immissionsort im WA3 mit 47 dB(A) tags und 18 dB(A)
nachts erreicht. Der Immissionsrichtwert wird dabei um 8 dB(A) bzw. 22 dB(A) unterschrit-
ten. Der Richtwert fur die kurzzeitigen Gerauschspitzen wird ebenfalls an allen Immissions-

orten eingehalten und deutlich unterschritten.
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Abbildung 5-1 Isophonenkarte in 5 m Hohe Uber Gelande | Beurteilung nach TA Larm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr

7 Dadie Schallemissionen im Nachtzeitbreich sehr gering sind, wird auf eine Darstellung an dieser Stelle verzichtet.
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5.2  Sportanlagenlarmeinwirkungen gemafR 18. BImSchV
5.2.1 Berechnungsergebnisse

Es sei an dieser Stelle noch einmal darauf hingewiesen, dass flr Schulsportanlagen gemaf3
der 18. BImSchV [3] Betriebszeitenbeschrankungen unzulassig sind. Aufgrund dieser Privile-
gierung sind die vom Schulsport ausgehenden Gerausche als sozial adaquat hinzunehmen.
In der Beurteilung wird daher nur der Vereinssport berlcksichtigt. Der Beurteilungszeitraum
am Tag wird um die Dauer der Nutzung durch Schulsport verkurzt und umfasst von Montag
bis Freitag demnach den Zeitraum von 16:00 bis 22:00 Uhr.

Die sich an den malRgebenden Immissionsorten ergebenden Beurteilungspegel konnen der
Anlage 10 bis Anlage 13 entnommen werden. Die Tabellen in den Anlagen sind jeweils dif-
ferenziert nach den einzelnen Zeitbereichen montags bis freitags und sonntags sowie zwi-
schen Mittelungs- und Spitzenpegel.

Erganzend dazu sind die einzelnen Situationen der Schallausbreitung fir den jeweils maf3-
gebenden Beurteilungszeitraum am Tag sowie beispielhaft fur die lauteste Nachtstunde in
einer exemplarischen Hohe von 5,0 m Uber Gelande (entspricht etwa dem 1. OG) in den
nachfolgenden Abbildungen dargestellt.

Insbesondere aus den Tabellen der Beurteilungspegel in den Anlagen ist festzustellen, dass
montags bis freitags sowie sonntags (mit Ausnahme eines Immissionsorts zur Ruhezeit am
Mittag) die zugehdrigen Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV im Tageszeitbereich einge-
halten werden. Die Richtwerte fir die kurzzeitigen Gerauschspitzen werden an allen Immis-
sionsorten eingehalten.

Uberschreitungen der zugehdrigen Immissionsrichtwerte infolge der Schallemissionen durch
die getroffenen Annahmen sind im stdwestlichen Bereich des WA 2 zur mittaglichen Ruhe-
zeit am Sonntag sowie zur lautesten Nachtstunde zu erwarten. Dies ist im Wesentlichen auf
die Nahe zwischen dem WA 2 und der Gemeinbedarfsflache bzw. der Lage der Aul3ensport-
flachen zurlickzufihren. Im konkreten Fall sind das FuRballspiel (mittagliche Ruhezeit) so-
wie die TGA-Anlage auf der Sporthalle (nachts) die fiir die Uberschreitungen malkgebenden
Schallquellen.
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Abbildung 5-4  Isophonenkarte in 5 m Hohe Uber Gelande | Beurteilung nach 18. BImSchV [ lauteste Nacht-
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5.2.2  SchallschutzmaRnahmen zum Sportanlagenlarm

Um den Uberschreitungen der zugehdrigen Immissionsrichtwerte zu begegnen und die
grundsatzliche schalltechnische Vertraglichkeit der geplanten Auf3ensportanlagen nachzu-
weisen, werden an dieser Stelle folgende Schallschutzmalinahmen geprft:

Verzicht des Spielbetriebs sonntags in der mittaglichen Ruhezeit zwischen
13:00 und 15:00 Uhr®

Begrenzung der Schallleistungspegel der TGA der Sporthalle im Nachtzeit-
bereich auf 90 dB(A).

Die Berechnungsergebnisse (siehe Anlage 16 und Anlage 17) zeigen, dass eine grundsatz-
liche Moglichkeit zur Herstellung einer schalltechnischen Vertraglichkeit hinsichtlich des zu
erwartenden Sportanlagenlarms besteht. Eine Zusammenstellung der Schallemissionen im
Tageszeitverlauf befindet sich in Anlage 14 (montags bis freitags) und Anlage 15 (sonntags).

Aufgrund der hier aufgezeigten Konfliktbereiche innerhalb des B-Plangebiets ist die Erfor-
dernis von Maldnahmen zum Schutz vor einwirkendem Sportanlagenlarm sehr wahrschein-
lich gegeben. Die konkreten Konfliktbereiche und die daraus resultierenden Maldnahmen
sind jedoch stark von der Lage der zukinftigen Schallquellen (z. B. Lage der Spielflachen)

8 stattdessen kann der Spielbetrieb am Sonntag auf 10:00 bis 13:00 Uhr und 15:00 bis 18:00 Uhr ausgedehnt werden
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abhangig. Diese werden im Rahmen eines Angebotsbebauungsplans jedoch nicht verbind-
lich festgelegt, sodass die Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Schutz vor Sportan-
lagenlarm in den B-Plan im vorliegenden Fall nicht sinnvoll maoglich ist.

Es wird empfohlen, die Larmeinwirkung durch die Sportanlagen im nachgelagerten Bauge-
nehmigungsverfahren unter Berlcksichtigung der finalen Planungen erneut zu untersuchen
und die ggf. erforderlichen SchallschutzmalRnahmen konkret zu dimensionieren.

5.3  Verkehrslarmeinwirkungen gemaf3 DIN 18005
5.3.1 Berechnungsergebnisse Planfall 1

In Abbildung 5-5 (tags) und Abbildung 5-6 (nachts) ist die freie Schallausbreitung des Ver-
kehrslarms in einer exemplarischen Hohe von 8 m lber Gelande (entspricht ca. dem 2. OG)
im Planfall 1 veranschaulicht. In Anlage 18 sind zudem die Beurteilungspegel fur einen aus-
gewahlten Immissionsort je Baufeld unmittelbar an der Baugrenze zusammengefasst.

Im B-Plangebiet ergeben sichim WA 1 und WA 2 entlang der norddstlichen Baugrenzen Beur-
teilungspegel von bis zu 55 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts. Entlang der stidlichen Baugrenze
des WA 3 ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts. Der
Orientierungswert der DIN 18005 [4] flr allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) nachts wird
somit in allen drei Baufeldern uberschritten. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
(59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im WA) [5], welche liblicherweise als Grenze des Abwéa-
gungsspielraums gelten, werden im WA 1 und WA 2 eingehalten, jedoch im WA 3 tags und
nachts Uberschritten. An der sudlichen Baugrenze des WA 3 wird zudem der Schwellenwert
zur Gesundheitsgefahrdung von 60 dB(A) im Nachtzeitbereich erreicht.

Innerhalb der Gemeinbedarfsflache werden Beurteilungspegel von 58 dB(A) tags und
51 dB(A) nachts erreicht. Die hier zugrunde gelegten Orientierungswerte flr Mischgebie-
te von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden lediglich im Nachtzeitbereich marginal
um 1 dB(A) Gberschritten. Die Grenze des Abwagungsspielraums wird sowohl tags als auch
nachts eingehalten.
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Abbildung 5-5  Isophonenkarte in 8 m Hohe Uber Gelande | Beurteilung nach DIN 18005 | tags, 06:00 -
22:00 Uhr | Planfall 1
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Abbildung 5-6 Isophonenkarte in 8 m Hohe Uber Gelande | Beurteilung nach DIN 18005 | nachts, 22:00 -
06:00 Uhr | Planfall 1
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Freiflachen Gemeinbedarfsflache

Gemalk dem Berliner Larmleitfaden wird ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) als Schwellen-
wert flr den AufRenbereich von Schulen etc. zugrunde gelegt. Dieser wird vollstandig in der
geplanten Flache fur Gemeinbedarf eingehalten (siehe Abbildung 5-7). Demnach ist sicher-
gestellt, dass eine ungestérten Kommunikation (bei Schulfreiflachen: Gewahrleistung der

Aufsichtspflicht) gewéahrleistet wird.
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Abbildung 5-7 Darstellung des Schwellenwerts flr Freiflachen | Beurteilung nach DIN 18005 in 2 m Hohe
Uber Gelande | Planfall 1

5.3.2  Berechnungsergebnisse Planfall 2

In Abbildung 5-8 (tags) und Abbildung 5-9 (nachts) ist die freie Schallausbreitung des Ver-
kehrslarms in einer exemplarischen Hoéhe von 8 m (iber Gelande (entspricht ca. dem 2. OG)
im Planfall 2 veranschaulicht. In Anlage 19 sind zudem die Beurteilungspegel fur einen aus-
gewahlten Immissionsort je Baufeld unmittelbar an der Baugrenze zusammengefasst.

Im B-Plangebiet ergeben sich ebenfalls im WA 1 und WA 2 entlang der norddstlichen Bau-
grenzen Beurteilungspegel von bis zu 55 dB(A) tags und 48 dB(A) nachts. Entlang der slid-
lichen Baugrenze des WA 3 ergeben sich Beurteilungspegel von bis zu 67 dB(A) tags und
60 dB(A) nachts. Der Orientierungswert der DIN 18005 [4] fur allgemeine Wohngebiete von
45 dB(A) nachts wird somit in allen drei Baufeldern Gberschritten. Die Immissionsgrenzwerte
der 16. BImSchV (59 dB(A) tags und 49 dB(A) nachts im WA) [5] werden im WA 1 und WA 2
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eingehalten, jedoch im WA 3 tags und nachts uberschritten. An der studlichen Baugrenze des
WA 3 wird wieder der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahrdung von 60 dB(A) im Nachtzeit-
bereich erreicht.

Innerhalo der Gemeinbedarfsflache werden Beurteilungspegel von 58 dB(A) tags und
51 dB(A) nachts erreicht. Die hier zugrunde gelegten Orientierungswerte fir Mischgebie-
te von 60 dB(A) tags und 50 dB(A) nachts werden lediglich im Nachtzeitbereich marginal
um 1 dB(A) Gberschritten. Die Grenze des Abwagungsspielraums wird sowohl tags als auch
nachts eingehalten.

Die hohen Larmpegel im Plangebiet sind in beiden Planfallen Uberwiegend auf den Strafden-
verkehr zurtckzufUhren. Im Vergleich dazu tragt der Schienenverkehr nur in deutlich gerin-

gerem Umfang zur Verkehrslarmbelastung bei. Dies ist bei der Bewertung der Larmsituation
entsprechend zu berucksichtigen.
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Abbildung 5-8 Isophonenkarte in 8 m Hohe Uber Gelande | Beurteilung nach DIN 18005 | tags, 06:00 -
22:00 Uhr | Planfall 2

Immissionsberechnung | 34



m Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Zeichenerklarung
Bl Gebiude Bestand

L 1 plangebiet

:l Baugrenze
Oberflache StraRe

— Emissionslinie StraBe

I oberfische Schiene

— Emissionslinie Schiene

e Immissionsort

Pegelwerte LrN in dB(A)

. <= 45
45 < <= 50
50 < <= 55
55 < <= 60
60 < <= 65
65 < <= 70
70 <

Y
HOFFMANN
EICHTER

Abbildung 5-9  Isophonenkarte in 8 m Hohe lber Gelande | Beurteilung nach DIN 18005 | nachts, 22:00 -
06:00 Uhr | Planfall 2

Freiflachen Gemeinbedarfsflache

Gemaf dem Berliner Larmleitfaden wird ein Beurteilungspegel von 62 dB(A) als Schwellen-
wert fur den Aufdenbereich von Schulen etc. zugrunde gelegt. Dieser wird wie auch bereits
im Planfall 1 vollstandig in der geplanten Flache fir Gemeinbedarf eingehalten (siehe Abbil-
dung 5-10). Demnach ist sichergestellt, dass eine ungestérten Kommunikation (bei Schulf-
reiflichen: Gewahrleistung der Aufsichtspflicht) gewahrleistet wird.
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Abbildung 5-10  Darstellung des Schwellenwerts fur Freiflachen | Beurteilung nach DIN 18005 in 2 m Hohe
Uber Gelande | Planfall 2

5.3.3  Vergleich Planfall 1 und Planfall 2

Anhand der Ergebnisse der jeweiligen Verkehrslarmeinwirkungen wird deutlich, dass es kaum
feststellbare Unterschiede zwischen Planfall 1 und 2 gibt. Insbesondere anhand der Immis-
sionsorttabellen in Anlage 18 und Anlage 19 lasst sich jedoch ableiten, dass der Planfall 2
fir die Untersuchung malgebend ist, da er minimal hdhere Beurteilungspegel erzeugt. Dies
war auch aufgrund der leicht hdheren Verkehrsbelastung zu erwarten. Fur die folgenden Be-
trachtungen der Schallschutzmal3nahmen zum Verkehrslarm, des baulichen Schallschutzes
sowie der Verkehrslarmzunahme in der Umgebung wird daher der Planfall 2 herangezogen.

5.3.4  SchallschutzmaRnahmen zum Verkehrslarm

Aufgrund der erhohten Verkehrslarmeinwirkungen im WA3 ist zwingend die Festsetzung von
aktiven sowie passiven SchallschutzmalRnahmen zu prufen.

Aktive Mal3hahmen

Aktive Schallschutzmafdnahmen zielen auf eine Minderung der Schallemissionen der Schall-
quelle oder auf eine Abschirmung des Schalls auf dem Ubertragungsweg ab. Hierzu sind
zum Beispiel Schallschutzbauwerke (La&rmschutzwand oder -wall) zu zéhlen, welche bei un-
mittelbarer Nahe zur Schallquelle eine wirkungsvolle Maldnahme zur Reduzierung der Gerau-
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scheinwirkungen darstellen kénnen. Im vorliegenden Fall wirden jedoch enorme Hohen der
Schallschutzbauwerke entlang des Rosenthaler Wegs und somit ein hoher Flachenbedarf
bendtigt, um auch die oberen Geschosse der Plangebaude schitzen zu kdnnen. Zudem wa-
ren die Kosten fur die Errichtung eines solchen Bauwerks sehr hoch. AuRerdem ist mit einer
erheblichen Reflexionswirkung an den gegenuberliegenden Bestandsgebauden zu rechnen.
Schallschutzbauwerke zum Schutz der Plangebaude stellen sich demnach fur die vorliegen-
de Situation als unverhaltnismaRig und aus stadtebaulicher Sicht nicht umsetzbar dar.

Als weitere MaRnahme des aktiven Schallschutzes ware die Reduzierung der zulassigen
Hochstgeschwindigkeit auf dem Rosenthaler Weg von 50 km/h auf 30 km/h mdglich. Bei
einer Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h ist von einer Larm-
reduzierung von 2 bis 3 dB(A) auszugehen. Die Umsetzung einer solchen Geschwindigkeits-
reduzierung bedarf jedoch der Zustimmung der StralRenverkehrsbehorde, welche oftmals
hohe Anforderungen an eine solche Anordnung stellt. Zwar wirde diese Mal3nahme nicht in
der Lage sein, samtliche PegelUberschreitungen vollstandig zu beseitigen, sie stellt jedoch
einen sinnvollen Beitrag zur Larmminderung dar — insbesondere im Hinblick auf eine zu-
kunftsorientierte Entwicklung des Gebiets und die vollstandige Realisierung der geplanten
Bebauung in der Elisabeth-Aue.

Als weitere aktive Schallschutzmalinahme ware grundsatzlich auch ein Zuriicksetzen der
vorderen Baugrenze entlang des Rosenthaler Wegs in Erwagung zu ziehen, um die schalltech-
nische Vertraglichkeit sicherzustellen. Im Bereich WA 3 kann diese Maf3nahme jedoch nicht
umgesetzt werden, da hier das gesamte Baufeld betroffen ist. Ein Abricken der Baugrenze
stellt somit ebenfalls keine zielfihrende Moglichkeit dar.

Die genannten Malinahmen stehen im vorliegenden Fall in keinem Verhaltnis zum ange-
strebten Schutzzweck und sind zudem nur teilweise mit dem B-Plan regelbar. Daher sollten
im vorliegenden Fall passive Schallschutzmalinahmen in Erwagung gezogen werden.

Passive MaRnahmen / Textliche Festsetzungen

Aufgrund der Unwagbarkeiten bei der Umsetzung aktiver Malinahmen kommen zur Ge-
wahrleistung gesunder Wohnverhaltnisse in erster Linie passive Schallschutzmafinahmen
wie larmoptimierte Grundrissausrichtungen in Frage, in denen mindestens die Halfte der
schutzbedurftigen Aufenthaltsraume auf der larmabgewandten Seite angeordnet werden.

Die Dimensionierung des Bereichs mit Erfordernis zur Umsetzung von Schallschutzmal3-
nahmen erfolgt bei einem Angebotsbebauungsplan anhand der Berechnungsergebnisse bei
freier Schallausbreitung. In den Bereichen mit Einhaltung der Grenzwerte der 16. BImSchV [5]
flr allgemeine Wohngebiete ist davon auszugehen, dass gesunde Wohnverhaltnisse und
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eine der Gebietsnutzung angemessene Wohnruhe mit schallgedammten Aufdenbauteilen
gewahrleistet sind. In den Bereichen mit Uberschreitungen der Grenzwerte der 16. BImSchV
sollten hingegen eine entsprechende Festsetzung zu Wohnungsgrundrissen erfolgen. Im vor-
liegenden Fall stellt der Nachtzeitraum aufgrund von gréReren Uberschreitungen des Gren-
zwerts der 16. BImSchV den maRgeblichen Fall dar (siehe Abbildung 5-11). Eine mogliche
textliche Festsetzung zur larmoptimierten Grundrissausrichtung konnte in Anlehnung an die
Musterfestsetzung VI.4 aus dem Berliner Larmleitfaden [6] lauten:

»Zum Schutz vor Verkehrslarm muss entlang des Rosenthaler Wegs im WA 3

— in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsraumen mindestens ein Auf-
enthaltsraum,

— in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen mindestens die Halfte der
Aufenthaltsraume

mit jeweils mindestens einem Fenster von der Stral3e abgewandt sein.

Von der Regelung ausgenommen sind Wohnungen, bei denen mindestens zwei
AulRenwénde nicht zu einer ldrmabgewandten Seite ausgerichtet sind.«

Lasst sich die Grundrissgestaltung nicht derart anpassen, dass eine Ausrichtung von Auf-
enthaltsraumen in Richtung der beeintrachtigenden AufRengerausche vermieden wird, sind
in diesem Fall schalldammende Aulienbauteile zu verwenden. Allerdings werden Personen
in entsprechenden Aufenthaltsraumen bei gedffneten Fenstern weiterhin vom einwirkenden
Verkehrslarm beeintrachtigt. Hierfur bieten sich alternativ besondere Fensterkonstruktionen
und bauliche MaRnahmen gleicher Wirkung an. Dazu gehéren MaflRnahmen, die zur Erhdhung
der Schallddmmung der AulRenbauteile bei gekipptem Fenster zusatzlich baulich-techni-
sche Losungen vorsehen (z. B. kiinstliche Belliftungen) und gewahrleisten, dass wahrend der
Nachtzeit ein Innenraumpegel von 30 dB(A) eingehalten wird. Dies sollte an mindestens der
Halfte der schutzbedurftigen Aufenthaltsraume einer Wohnung gelten. Auch verglaste Vor-
bauten/Loggien (mit 6ffenbaren Elementen), Prallscheiben, baulich geschlossene Lauben-
gange (mit 6ffenbaren Elementen) oder Gebaudevorspriinge konnen zur Herstellung eines
vertraglichen Innenraumpegels fir die betroffenen Aufenthaltsraume umgesetzt werden.

Die textliche Festsetzung konnte in Anlehnung an den Berliner Larmleitfaden folgenderma-
Ren lauten:

»Fur Wohnungen, bei denen mindestens zwei AulBenwéande nicht zu einer vom
Rosenthaler Weg abgewandten Gebaudeseite ausgerichtet sind, gilt Folgendes:

- in Wohnungen mit einem oder zwei Aufenthaltsrdumen mussen in mindestens
einem Aufenthaltsraum,
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- in Wohnungen mit mehr als zwei Aufenthaltsraumen missen in mindestens
der Hélfte der Aufenthaltsrdume

durch besondere Fensterkonstruktionen oder durch andere bauliche Mal3nah-
men gleicher Wirkung Schallpegeldifferenzen erreicht werden, die gewéhrleisten,
dass ein Beurteilungspegel von 30 dB(A) wéhrend der Nachtzeit in dem Raum
oder den Raumen bei mindestens einem teilgedffneten Fenster nicht uberschrit-
ten wird.«

AuRenwohnbereiche

Der obere Schwellenwert fiir dem Wohnen zugeordnete AuRenwohnbereiche (z. B. Loggien,
Balkone,Terrassen) wird gemaf Punkt V.3.5.8 des Berliner Larmleitfadens [6] mit einem Beur-
teilungspegel von 65 dB(A) tags angesetzt. An AuRenwohnbereichen, die entlang von Fassa-
den geplant sind, an denen Beurteilungspegel < 65 dB(A) vorliegen, kann davon ausgegangen
werden, dass eine angemessene Aufenthaltsqualitat im Freien gewahrleistet ist. Zur Bertck-
sichtigung der Reflexionen am Gebaude wird gemal’ Punkt X.2.1 des Berliner Larmleitfadens
zu den ermittelten Beurteilungspegeln ein Zuschlag von 2 dB(A) hinzuaddiert.

Wie in Abbildung 5-12 zu entnehmen ist, ergeben sich im sudlichen Baufeld WA 3 ent-
lang des gesamten Rosenthaler Wegs Beurteilungspegel oberhalb des Schwellenwerts von
65 dB(A), welche SchallschutzmaRnahmen an den AuRenwohnbereichen bedingen. Eine
textliche Festsetzung zum Schutz der Aufdenwohnbereiche ist somit erforderlich.

Die textliche Festsetzung fiir die Aufsenwohnbereiche konnte in Anlehnung an den Berliner
Larmleitfaden wie folgt lauten:

~Zum Schutz vor Verkehrslarm im WA 3 sind entlang des Rosenthaler Wegs bis
zu einer Tiefe von 47 m mit Gebauden baulich verbundene Aul3enwohnbereiche
(z. B. Loggien, Balkone, Terrassen) nur als verglaste Vorbauten oder verglaste
Loggien zulassig.

Von dieser Regelung ausgenommen sind Wohnungen, die iber mindestens einen
baulich verbundenen Aul3denwohnbereich verfligen, der zu einer vom Rosentha-
ler Weg abgewandten Gebaudeseite ausgerichtet ist.

Bei Wohnungen mit mehreren baulich verbundenen Aul3enwohnbereichen, die
nur entlang des Rosenthaler Wegs orientiert sind, ist mindestens ein baulich
verbundener Aul3enwohnbereich als verglaster Vorbau oder verglaste Loggia zu
errichten.«
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Abbildung 5-11  Darstellung des nachtlichen Grenzwerts der 16. BImSchV (WA) fur Aufenthaltsraume
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Abbildung 5-12  Darstellung des Schwellenwerts fir AuRenwohnbereiche
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Weitere Hinweise

Bei einer Verlangerung der StraRenbahntrasse in das Plangebiet Richtung Norden sowie der
Realisierung des 2. Teilprojektes insgesamt ist mit Auswirkungen auf das 1. Teilprojekt zu
rechnen. Larmkonflikte konnen dort nicht ausgeschlossen werden. Darauf ist im Rahmen des
2. Teilprojektes entsprechend zu reagieren, z. B. durch planerische MalRnahmen wie abschir-
mende Bebauung oder andere geeignete Larmschutzvorkehrungen.

5.4  Erforderlicher baulicher Schallschutz gemaf3 DIN 4109

Gemal dem Rundschreiben SenStadtWohn Il C Nr. 3 / 2020 der damaligen Senatsver-
waltung fUr Stadtentwicklung und Wohnen vom 17.09.2020 [15] besteht fir B-Plane keine
Erfordernis mehr, textliche Festsetzungen zum baulichen Schallschutz bei geschlossenen
AulRenbauteilen zu treffen. Jedoch ist bei der Aufstellung von B-Planen eine Abschatzung
vorzunehmen, mit welchen Anforderungen an den baulichen Schallschutz fur Bauvorhaben
im Plangebiet gerechnet werden muss. Dementsprechend werden in diesem Kapitel die er-
forderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe der AuRenbauteile (erf. R’
gemaR DIN 4109-2:2018-01 [7] fur das B-Plangebiet bestimmt.

w,ges)

Diesbeziiglich erfolgt zunachst die Ermittlung des maRgeblichen AuRenlarmpegels (L,). Der
mafdgebliche AuRenlarmpegel wird gemald DIN 4109-2:2018-01 aus der Addition der vor-
herrschenden Larmarten gebildet. Dies beinhaltet im vorliegenden Fall den Verkehrs- und
Anlagenlarm sowie den Sportanlagenlarm. Fur den Verkehrs- und Sportanlagenlarm werden
dabei die malRgebenden Beurteilungspegel der Berechnungen zugrunde gelegt. Zur Berlck-
sichtigung der Immissionen durch gewerbliche Anlagen im Untersuchungsgebiet wird ge-
maR Kapitel 4.4.5.6 der DIN 4109-2:2018-01 der Immissionsrichtwert der TA Larm [1] fur
allgemeine Wohngebiete bzw. fir Mischgebiete herangezogen. Da die Differenz der Beurtei-
lungspegel des Verkehrslarms zwischen Tag und Nacht weniger als 10 dB(A) betragt, erfolgt
fir Aufenthaltsraume in Wohnungen und Ahnliches (u. A.) die Ermittlung des maRgeblichen
Aulenlarmpegels zum Schutz des Nachtschlafes fir den Nachtzeitbereich mit einem Zu-
schlag von 10 dB(A). Der berechneten Summe aus den einzelnen Larmarten wird anschlie-
Rend ein Zuschlag von 3 dB(A) hinzuaddiert.

Zur Ermittlung der Anforderungen an den baulichen Schallschutz fur Aufenthaltsraume in
Wohnung u. A. wird jeweils das Maximum der errechneten maRgeblichen AuRenlarmpegel
bzw. erforderlichen Bau-Schallddmm-Mal3e aus den Beurteilungszeitraumen am Tag und in
der Nacht zur Beurteilung verwendet. Fur mogliche schutzbedurftige gewerbliche Nutzun-
gen (Biiro- und Unterrichtsraume u. A.) im Baufeld der Gemeinbedarfsflache wird hingegen
ausschlieRlich der Tageszeitraum zur Beurteilung herangezogen. Der sich bei freier Schall-
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ausbreitung im Plangebiet ergebende malgebliche AuRenlarmpegel fir Aufenthaltsraume
in Wohnungen u. A. kann der Abbildung 5-13 und fiir Biiro- und Unterrichtsraume u. A. der
Abbildung 5-14 entnommen werden.

Zur Bestimmung der erforderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-MaRe
(erf. R’nges) wird anschliefdend als Kzoumare €N Wert von 30 dB fur Aufenthaltsraume in Wohnun-
gen und von 35 dB flr Buro- und Unterrichtsraume u. A. von den jeweiligen mafgeblichen
AuRenlarmpegeln (L,) subtrahiert. Der Abbildung 5-15 und Abbildung 5-16 kénnen die er-
forderlichen gesamten bewerteten Bau-Schalldamm-Mal3e im Plangebiet entnommen wer-
den.

Innerhalb des Baufelds WA 3 ergeben sich erforderliche Bau-Schalldamm-Mal3e von bis
zu 43 dB. Mit zunehmender Entfernung vom Rosenthaler Weg nehmen die Anforderun-
gen an den baulichen Schallschutz ab. Im Baufeld der Gemeinbedarfsflache ergeben sich
Bau-Schalldamm-Mafe zwischen 30 dB und 34 dB. Innerhalb des Baufelds WA 1 und WA 2
werden lediglich erforderliche Bau-Schalldamm-Malfde von bis zu 31 dB erreicht. Bei er-
forderlichen gesamten bewerteten Bau-Schallddmm-Malen bis maximal 31 dB ist davon

auszugehen, dass unter BerUcksichtigung gesetzlicher Vorgaben bereits eine ausreichende
Schalldammung erzielt wird.
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Abbildung 5-13  MaRgeblicher AuRenlarmpegel gemaR DIN 4109 | Aufenthaltsraume in Wohnungen u. A.
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Abbildung 5-15  Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schallddmm-Maf? gemaf3 DIN 4109 | Aufenthalts-
raume in Wohnungen u. A.
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Abbildung 5-16  Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldamm-Malé gemaf DIN 4109 | Biro- und
Unterrichtsraume u. A.

55  Verkehrslarmzunahme im Umfeld
55.1 Berechnungsergebnisse

Durch das vorhabenbedingte Verkehrsaufkommen, aber auch durch Reflexionen an den
durch die Planung ermoglichten Gebaudekorpern konnen sich dem Grunde nach relevante
Zunahmen der Verkehrsgerausche an den umliegenden schutzbedurftigen Nutzungen er-
geben. Zur Prufung dieses Sachverhalts erfolgt nachfolgend ein schalltechnischer Vergleich
zwischen dem Nullfall (ohne Vorhaben) und dem mafgebenden Planfall 2 (mit Vorhaben
sowie der damit in Verbindung stehenden Verlangerung der Straltenbahntrasse) gemaR Ka-
pitel VI.2.1 des Berliner Larmleitfadens [6]. Die sich an den ausgewahlten maRgebenden
Immissionsorten ergebenden Beurteilungspegel sind in Tabelle 5-1 ausgewiesen. Zudem er-
folgt in Abbildung 5-17 und Abbildung 5-18 eine grafische Darstellung der Betroffenheiten
mit besonderem Abwagungserfordernis gemaf Berliner Larmleitfaden® fir den Planfall 2.
Erganzend dazu wird in Anlage 20 der Planfall 1 dargestellt.

Aufgrund der uneindeutigen Sachlage hinsichtlich moglicher Wohnnutzung im Bereich der
Erholungsanlage Frohsinn im Slden des Plangebiets werden zunachst die Gebaude Gas-

9 Dargestellt sind die zu erwartenden Pegelzunahmen an Fassaden mit Uberschreitung der Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von
70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts.
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cogneweg 1 und 2 sowie Rosenthaler Weg 10A in die vertiefte Betrachtung (siehe Abbil-
dung 5-17 und Abbildung 5-18) einbezogen. Hierbei wird sich an der K5-Karte von Berlin
orientiert, in der u.a. die Flachen der tatsachlichen Nutzung dargestellt sind (siehe Anla-
ge 21). Aufgrund der zu erwartenden Reflexionen durch die geplanten Gebaude sowie der
Verlangerung StraRenbahntrasse bildet dies auch den maligebenden Bereich ab. An den
ubrigen Gebauden der Erholungsanlage Frohsinn ist von geringeren Pegelzunahmen auszu-
gehen.

An den Immissionsorten entlang des Rosenthaler Wegs und der Blankenfelder Strafe erge-
ben sich Gberwiegend Pegelzunahmen von 0,2 bis 0,5 dB(A). An den Immissionsorten Blan-
kenfelder StraRe 118 und Gascogneweg 2 ergeben sich daruber hinaus Pegelzunahmen von
0,6 bis 0,8 dB(A). Diese gréReren Zunahmen sind auf Reflexionen der Plangeb&ude in Plange-
bietsnahe zurlckzuflhren. Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [5] von 59 dB(A) tags
und 49 dB(A) nachts werden an den gesamten Immissionsorten Uberschritten. Es liegen
demnach gemal Kapitel VII.2.1 des Berliner Larmleitfadens mindestens gewichtete Pegel-
zunahmen und ein hohes Abwagungserfordernis vor.

Zudem wird am Immissionsort Blankenfelder StraRe 69 bereits im Bestand die Schwelle zur
Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A) nachts Gberschritten. An den Im-
missionsorten Blankenfelder StraRe 74 und 99 sowie am Rosenthaler Weg 3A, 21A und 34
gilt dies ebenso fur den Nachtzeitbereich. Es ergeben sich dort Pegelzunahmen von 0,2 bis
0,5 dB(A). Es liegt demnach gemal Kapitel VII.2.1 des Berliner Larmleitfadens ein besonde-
res Abwagungserfordernis vor.
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Tabelle 5-1 Beurteilungspegel durch Verkehrsgerausche im Umfeld des Plangebiets

oo
§ x © Beurteilungspegel tags Beurteilungspegel nachts
5 e 3T [dB(A)] [dB(A)]
. e c = ©

Immissionsort a 5 2
s 3 & PI Diffe Plan-  Diffe
Qo w an- = = u
[0}
S hLE] fall 2 renz AT fall 2 renz

EG SW 58,5 59,1 0,6 51,2 51,7 05
Blankenfelder Str. 118 WA
1.0G SW 59,4 60,0 0,6 52,1 52,7 0,6
EG SW 65,1 65,4 0,3 57,5 57,8 0,3
Blankenfelder Str. 68 WA
1.0G SW 66,3 66,6 0,3 58,8 59,0 0,2
1.0G NO 70,5 70,8 03 63,0 63,3 0,3
20G NO 70,2 70,5 0,3 62,8 63,0 0.2
Blankenfelder Str. 69 WA 30G NO 69,8 70,0 0.2 62,3 62,6 0,3
40G NO 69,3 69,6 0,3 61,9 62,1 0.2
50G NO 68,9 69,1 0.2 61,4 61,7 0,3
EG SW 66,9 67,2 0,3 59,5 59,8 0,3
10G SW 67,9 68,3 0.4 60,6 60,9 0,3
20G SW 68,2 68,6 0.4 60,9 61,2 0,3
Blankenfelder Str. 74 WA
30G SW 68,1 68,5 04 60,8 61,1 0,3
40G SW 67,9 68,2 0,3 60,6 60,9 0,3
50G SW 67,7 68,0 0,3 60,4 60,7 0,3
EG NO 67,8 68,3 05 60,2 60,7 05
1.0G NO 67,0 67,5 05 59,5 59,9 0.4
Blankenfelder Str. 99 WA 20G NO 66,0 66,5 05 58,4 58,9 05
30G NO 65,1 65,6 05 57,5 58,0 05

40G NO 643 64,8 05 56,8 57,3 05

Gascogneweg 2 Mi EG N 66,0 66,8 0,8 58,8 59,5 0,7
Rosenthaler Weg 21A WA EG S 69,2 69,4 02 62,0 62,2 02
EG N 66,8 67,0 02 59,6 59,8 02

Rosenthaler Weg 34 WA
10G N 67,6 678 02 605 60,7 02
EG S 66,8 67,0 02 59,7 59,9 02

Rosenthaler Weg 3A WA
10G S 67,5 67,8 03 60,4 60,6 02
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Abbildung 5-18 Gebaudelarmkarte fir das lauteste SW | Differenz Nullfall - Planfall 2 | nachts, 22:00 -
06:00 Uhr
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5.5.2  SchallschutzmafRnahmen zur Verkehrslarmzunahme im Umfeld

Mit Verweis auf die Berechnungsergebnisse und den ermittelten Abwagungserfordernissen
sind im Rahmen des Planungsprozesses mogliche Planungsalternativen sowie planinterne
und -externe MalRnahmen zur Larmminderung dringend zu prifen. Dem Grunde nach kom-
men folgende Schallschutzmal®nahmen in Betracht:

Einsatz von larmarmen Asphalt

Larmarmer Asphalt bewirkt eine deutliche Minderung der Emissionspegel des StralRenver-
kehrs und ware somit dem Grunde nach in der Lage, die Beurteilungspegel im Umfeld zu
reduzieren bzw. die vorhabenbedingte Pegelzunahme am Grof3teil der Immissionsorte voll-
standig zu kompensieren. Eine Umsetzung dieser Malinahme auf Basis des vorliegenden
Vorhabens wird jedoch auch mit Verweis auf das vergleichsweise geringe planinduzierte
Verkehrsaufkommen als unverhaltnismal3ig eingeschatzt. Sollten durch andere Vorausset-
zungen jedoch in Zukunft weitraumige straldenbauliche Malinahmen im Untersuchungsge-
biet erfolgen, konnte eine entsprechende Fahrbahnerneuerung mit larmarmen Asphalt in
Erwagung gezogen werden.

Schallabsorbierende bzw. schallstreuende Fassadengestaltung der Plangebaude

Eine schallabsorbierende bzw. schallstreuende Fassadengestaltung der Plangebaude be-
wirkt allgemein nur eine verhaltnismafig geringe Pegelminderung. Gemal} Kapitel X.2.7 des
Berliner Larmleitfadens betragt die mogliche Pegelminderung selbst bei hoch schallabsor-
bierender Wandausfiihrung weniger als 1 dB(A). Zudem sind auch an den Immissionsorten
im Bereich des Knotenpunkts Rosenthaler Weg / Blankenfelder StraRe Pegelzunahmen zu
verzeichnen. Diese sind jedoch aufgrund des Abstandes zu den Plangebauden insbeson-
dere dem zusatzlichen Verkehrsaufkommen und nicht den Reflexionen durch Plangebaude
zuzuordnen. Eine schalltechnisch optimierte Fassadengestaltung stellt demnach keine ziel-
fUhrende MalRnahme dar. Zudem sind mit derartigen Ausfuhrungen hohe Kosten und An-
forderungen an den Fensteranteil bei der Fassadengestaltung verbunden. Die Kosten fur
eine Fassadengestaltung stehen im vorliegenden Fall in keinem Verhaltnis zum angestrebten
Schutzzweck.

Errichtung von Schallschutzbauwerken

Eine schalltechnisch sinnvolle und stadtebaulich vertragliche Anordnung von Schallschutz-
bauwerken im Untersuchungsgebiet ist aufgrund der ortlichen Gegebenheiten (Abstéande,
Gebaudehdhen etc.) im vorliegenden Fall nicht méglich. Zudem stehen mit einem solchen
Vorhaben hohe Kosten in Verbindung, welche im vorliegenden Fall als unverhaltnismal3ig
betrachtet werden.
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Reduzierung der Hochstgeschwindigkeit

Durch eine Senkung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf 30 km/h entlang
der Blankenfelder StrafRe und des Rosenthaler Wegs kann eine Reduktion des Beurteilungs-
pegels des StraRenverkehrslarms von 2 bis 3 dB(A) erreicht werden. Dies stellt demnach
eine wirkungsvolle MalRnahme dar, um die Larmbelastung wahrnehmbar zu reduzieren und
die zu erwartenden Pegelzunahmen insbesondere im Bereich der beiden HauptstralRen voll-
standig zu kompensieren. Hierzu ist jedoch darauf hinzuweisen, dass die Umsetzung solcher
Malinahmen der Zustimmung der StralRenverkehrsbehorde bedarf, welche teils hohe An-
forderungen an derartige Anordnungen stellt. Sollten durch andere Voraussetzungen in Zu-
kunft weitrdumige strakenbauliche MaRnahmen im Untersuchungsgebiet erfolgen (z. B. im
Zuge der weiteren Untersuchungen flr das gesamte Bauvorhaben Elisabeth-Aue), kénnte
eine entsprechende Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf
30 km/h in Erwagung gezogen werden.

Passive Mal3nahmen

Wenn die Umsetzung aktiver Schallschutzmaflinahmen nicht moglich ist, sind geeignete
passive Mal3nahmen zu entwickeln, die die prognostizierten Zunahmen des Verkehrslarms
zumindest vollstandig kompensieren. Als zielfiUhrendste Mal3nahme kame an dieser Stelle
die Ermittlung der erforderlichen baulichen Schallschutzmal3nahmen zur Kompensation der
Verkehrslarmzunahmen (z. B. besondere Fensterkonstruktionen, Liftungseinrichtungen, ...)
anhand der konkreten Bestandssituation der betroffenen Gebaude im weiteren Verfahren in
Betracht. Der Vorhabentrager wurde sich dann im stadtebaulichen Vertrag zur Durchfuhrung
der erforderlichen MalRnahmen verpflichten.

Weitere Hinweise

Insgesamt stellt die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h auf
30 km/h im Umfeld des Plangebiets eine schnelle und kostenglinstige MalRnahme dar. Dies
gilt insbesondere vor dem Hintergrund der zukunftigen Entwicklungen im Umfeld des Plan-
gebiets — insbesondere das Gesamtvorhaben Elisabeth-Aue. Dabei ist davon auszugehen,
dass weiterer zusatzlicher Verkehr (StraRe und Schiene) generiert wird, was zu weiteren Zu-
nahmen der Immissionspegel in der Umgebung flhren kann. In der Konsequenz dessen, wa-
ren jetzt entwickelte passive Schallschutzmal3nahmen zur Kompensation der Verkehrslarm-
zunahmen in ihrer Ausdehnung dann ggf. wieder hinfallig.
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6  Hinweise fur die weitere Planung

Schulgelande

Die durch die Kinder hervorgerufenen Gerausche sind nach § 11 Abs. 1a BImSchG [1] im Re-
gelfall keine schadlichen Umwelteinwirkungen. Bei der Beurteilung der Gerauscheinwirkun-
gen durfen Immissionsgrenz- und -richtwerte nicht herangezogen werden. »Kinderlarm« ist
nach geltender Rechtsprechung grundsatzlich sozial adaquat und nachbarschaftlich hinzu-
nehmen. Dennoch sind auf dem Schulgelande potenzielle Schallquellen vorhanden. Im Sinne
einer vertraglichen Nachbarschaft ist es daher sinnvoll, bereits bei der Planung auf eine op-
timierte Anordnung der einzelnen Bereiche zu achten. Dazu gehort zum Beispiel:

Die Pausenflache und die Sportauf3enbereiche sollten moglichst nicht un-
mittelbar neben vorhandenen Wohnhausern vorgesehen werden. Es ist
sinnvoll, diese Flachen eher im zentralen Bereich anzuordnen und besten-
falls durch das Schulgebaude und die Sporthalle abzuschirmen.

Auch Spielgeréate / Sitzgelegenheiten sind so auszurichten, das ein grof3t-
maoglicher Abstand zur nachstgelegenen Wohnbebauung entsteht. Dabei
sind larmarme Einrichtungen wie z.B. Tischtennis vor larmintensiven Spiel-
arten vorzuziehen.

Grunpflanzungen zwischen Pausenhof und Immissionsort bringen rechne-
risch keine wirksame Larmminderung, konnen jedoch subjektiv den Belas-
tigungsgrad senken.

Sporthalle

Die Gerausche durch die Nutzung der Sporthalle ergeben sich insbesondere bei teils- oder
vollstandig gedffneten Bauteilen (z. B. Fenster- und Liftungséffnungen). Sollten bei der Pla-
nung Fensteroffnungen vorgesehen werden, wird empfohlen, diese im vorliegenden Fall in
Richtung Osten auszurichten. Dort ist der Abstand zu den mal3gebenden Immissionsorten
am grofdten. Unter Berucksichtigung der geplanten Entwicklung im 2. Teilprojekt ist dann
auch im Westen mit relevanten Immissionsorten zu rechnen.

Allgemeines

Im Rahmen von B-Planverfahren ist die grundsatzliche schalltechnische Vertraglichkeit in-
nerhalb und aul3erhalb des Plangebiets nachzuweisen. Dies ist im vorliegenden Fall erfolgt,
jedoch konnte aufgrund des frihen Planungsstadiums noch keine konkrete Planung Bertck-
sichtigung finden. Es wird daher empfohlen, im Rahmen des nachgelagerten Bauantrags-
verfahrens die schalltechnische Vertraglichkeit unter BerUcksichtigung eines finalen Pla-
nungsstands noch einmal zu Uberprufen und ggf. erneut nachzuweisen. Dadurch lassen sich
Uber- oder Unterdimensionierungen von SchallschutzmaRnahmen vermeiden.
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7 Zusammenfassung

Die ARGE E&P Evers Stadtplanungsgesellschaft mbH / bgmr Landschaftsarchitekten GmbH
plant im Auftrag der Entwicklungsgesellschaft Elisabeth-Aue mbH die Entwicklung eines
neuen Stadtquartiers auf der ca. 73 ha grof3en, gleichnamigen Flache der Elisabeth-Aue im
Ortsteil Blankenfelde des Bezirks Berlin-Pankow.

Das Teilprojekt 1 des gesamten Entwicklungsgebiets umfasst mit ca. 9,3 ha die sudostliche
Teilflache der Elisabeth-Aue und soll mit Hilfe des B-Plans 3-89 planungsrechtlich gesi-
chert werden. Mit dem 1. Bauabschnitt (Bebauung der Teilflachen WA 1 und WA 2) sollen
ca. 680 Wohnungen sowie auf der Gemeinbedarfsflache ein Schulstandort mit Sporthalle
und Sportfeld, deren aufderschulische Nutzung ebenfalls ermdglicht werden soll, entstehen
(Planfall 1). Der Planfall 2 ber(cksichtigt erganzend die Bebauung der Teilfliche WA 3 mit
weiteren rund 190 Wohneinheiten.

Im Rahmen des B-Planverfahrens war eine schalltechnische Untersuchung durchzufuh-
ren, in der die zu erwartenden Gerauschimmissionen prognostiziert und entsprechend der
gesetzlichen Vorschriften fir die beiden Planfalle beurteilt werden. Dabei sind die unter-
schiedlichen Larmarten aus Verkehr, Gewerbe und Sport getrennt zu bewerten. Ziel war es,
die grundsatzliche schalltechnische Vertraglichkeit und somit die Festsetzungsfahigkeit des
B-Planentwurfs aus schalltechnischer Sicht nachzuweisen bzw. herzustellen.

Die wesentlichen Ergebnisse der schalltechnischen Untersuchung sind nachfolgend zusam-
mengefasst. Zudem sind in Kapitel 6 Hinweise fUr die weitere Planung dargestellt.

Anlagenlarmeinwirkungen gemaR TA Larm
Es ergeben sich im Tages- und Nachtzeitbereich an den maRRgebenden Im-
missionsorten keine Uberschreitungen der zugehdrigen Immissionsricht-
werte der TA Larm [1].

Die Richtwerte fur die kurzzeitigen Gerauschspitzen werden ebenfalls an
allen Immissionsorten eingehalten und deutlich unterschritten.

Sportanlagenlarmeinwirkungen nach 18. BImSchV
Sporthalle

Da zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung keine konkreten Planungen vorlagen,
war fUr die Sporthalle eine rechnerische Beurteilung nicht zielfUhrend. Eine Mach-
barkeit zur Umsetzung der Sporthalle ist aufgrund der Moglichkeiten von baulichen
und/oder betrieblichen MaRnahmen aus schalltechnischer Sicht allerdings gege-
ben.
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Der abschlief3ende rechnerische Nachweis der schalltechnischen Vertraglichkeit fiir
die Nutzung der Sporthalle ist im Rahmen des Bauantragsverfahrens unter Beriick-
sichtigung der konkreten Planung zu erbringen.

AulRensportanlagen

Montags bis freitags sowie sonntags (mit Ausnahme eines Immissionsorts zur Ru-
hezeit am Mittag) werden die zugehdrigen Immissionsrichtwerte der 18. BImSchV
[3] im Tageszeitbereich eingehalten. Die Richtwerte fur die kurzzeitigen Geréusch-
spitzen werden an allen Immissionsorten eingehalten.

Uberschreitungen der zugehdrigen Immissionsrichtwerte infolge der Schallemissi-
onen durch die getroffenen Annahmen sind im stidwestlichen Bereich des WA 2 zur
mittaglichen Ruhezeit am Sonntag sowie zur lautesten Nachtstunde zu erwarten.

Die grundsatzliche Moglichkeit zur Herstellung einer schalltechnischen Vertrag-
lichkeit konnte durch den Verzicht des Spielbetriebs sonntags in der mittaglichen
Ruhezeit zwischen 13:00 und 15:00 Uhr sowie die Begrenzung der Schallleistungs-
pegel der TGA der Sporthalle im Nachtzeitbereich auf von 90 dB(A) nachgewiesen
werden.

Es wird empfohlen, die Larmeinwirkung durch die Sportanlagen im nachgelagerten
Baugenehmigungsverfahren unter Berlicksichtigung der finalen Planungen erneut zu
untersuchen und die ggf. erforderlichen SchallschutzmaRnahmen konkret zu dimen-
sionieren. Die Aufnahme einer textlichen Festsetzung zum Schutz vor Sportanla-
genlarm in den B-Plan ist im vorliegenden Fall aufgrund des friihzeitigen Planungs-
stadiums nicht sinnvoll moglich.

Verkehrslarmeinwirkungen geméf3 DIN 18005

Die Orientierungswerte der DIN 18005 [4] fur allgemeine Wohngebiete wer-
den in allen drei Baufeldern im Nachtzeitbereich Uberschritten. Die Immis-
sionsgrenzwerte der 16. BImSchV [5], welche Ublicherweise als Grenze des
Abwagungsspielraums gelten, werden im WA 1 und WA 2 eingehalten, je-
doch im WA 3 tags und nachts Uberschritten. An der sudlichen Baugrenze
des WA 3 wird zudem der Schwellenwert zur Gesundheitsgefahrdung von
60 dB(A) im Nachtzeitbereich erreicht.

Innerhalb der Gemeinbedarfsflache werden die zugrunde gelegten Orien-
tierungswerte fur Mischgebiete lediglich im Nachtzeitbereich marginal um
1 dB(A) Uberschritten. Die Grenze des Abwagungsspielraums wird sowohl
tags als auch nachts eingehalten.

Der Schwellenwert fUr den AuRenbereich von Schulen von 62 dB(A) wird
vollstandig in der geplanten Flache fir Gemeinbedarf eingehalten.

Aufgrund der erhohten Verkehrslarmeinwirkungen im WA 3 sind textliche
Festsetzungen zu larmoptimierten Grundrissausrichtungen, besondere
Fensterkonstruktionen oder baulichen Mal3nahmen gleicher Wirkung er-
forderlich. Dies wurde in Kapitel 5.3.3 thematisiert.
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Entlang des gesamten Rosenthaler Wegs ergeben sich Beurteilungspegel
oberhalb des Schwellenwerts von 65 dB(A). Eine textliche Festsetzung zum
Schutz der AuRenwohnbereiche ist somit erforderlich (siehe Kapitel 5.3.3).

Erforderlicher baulicher Schallschutz gemafR DIN 4109 [7]

Innerhalb des Baufelds WA 3 ergeben sich erforderliche Bau-Schall-
damm-Mal3e von bis zu 43 dB. Mit zunehmender Entfernung vom Rosent-
haler Weg nehmen die Anforderungen an den baulichen Schallschutz ab.

Im Baufeld der Gemeinbedarfsflache ergeben sich Bau-Schalldamm-Ma-
Re zwischen 30 dB und 34 dB.

Innerhalb der Baufelder WA 1 und WA 2 werden lediglich erforderliche
Bau-Schalldamm-Male von bis zu 31 dB erreicht.

Verkehrslarmzunahme in der Umgebung

Die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV von 59 dB(A) tags und 49 dB(A)
nachts werden an den Immissionsorten entlang des Rosenthaler Wegs und
der Blankenfelder StraRe bei Pegelzunahmen von 0,2 bis 0,8 dB(A) lber-
schritten. Es liegen demnach gemal3 Kapitel VII.2.1 des Berliner Larmleitfa-
dens mindestens gewichtete Pegelzunahmen und ein hohes Abwagungs-
erfordernis vor.

Am Immissionsort Blankenfelder Strafse 69 wird bereits im Bestand die
Schwelle zur Gesundheitsgefahrdung von 70 dB(A) tags und 60 dB(A)
nachts Uberschritten. An den Immissionsorten Blankenfelder Stral3e 74
und 99 sowie am Rosenthaler Weg 3A, 21A und 34 ist dies im Nachtzeit-
bereich der Fall. Es ergeben sich dort Pegelzunahmen von 0,2 bis 0,5 dB(A).
Es liegt demnach gemal’ Kapitel VII.2.1 des Berliner Larmleitfadens ein be-
sonderes Abwagungserfordernis vor.

Mit Verweis auf die Berechnungsergebnisse und den ermittelten Abwa-
gungserfordernissen sind im Rahmen des Planungsprozesses maogliche
Planungsalternativen sowie planinterne und -externe Maldnahmen zur
Larmminderung dringend zu prifen (siehe Kapitel 5.5.2).

Insgesamt stellt die Reduzierung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit von
50 km/h auf 30 km/h im Umfeld des Plangebiets eine schnelle und kosten-
glnstige Maldnahme dar. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der
zukunftigen Entwicklungen im Umfeld des Plangebiets — insbesondere das
Gesamtvorhaben Elisabeth-Aue.
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Anlage 1 Auszug aus dem Entwurf des B-Plans Nr. 3-89 | ©Senatsverwaltung fiir Stadtenwicklung, Bauen
und Wohnen | Stand: 29.04.2025
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Anlage 2 Vorzugsvariante Schuleinpassplanung | °ARGE HOCOMP | Stand: April 2024

Vorzugsvariante - ErschlieBung

Vorplatz
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Schulhof
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Seite 3/ 3 | April 24
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Anlage 3 TA Larm | Schallquellen im Tageszeitverlauf

Name 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 89 ([ 910 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

Anlieferung Schule | Lkw-Fahrlinie Abfahrt riickwarts 79,7

Anlieferung Schule | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorwarts 85,5

Anlieferung Schule | Lkw-Fahrlinie Zufahrt vorwarts 85,6

Anlieferung Schule | Lkw-Stellplatz 75,0

Schulbetrieb_Pausenhof 100,0 100,0

Schulbetrieb_TGA Schule 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 | 720 | 72,0 | 750 [ 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 [ 72,0 | 72,0 | 72,0 | 72,0 [ 720 | 72,0 | 72,0 [ 72,0

Schulbetrieb_TGA Sporthalle 95,0 | 950 | 950 [ 950 [ 950 | 950 | 950 [ 950 | 950 | 950
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Anlage 4 TA Larm | KenngroRen der Schallquellen

Name Quelltyp | loderS | L'w [ Lw | KI | KT | LwMax |Tagesgang Emissionsspektrum 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz | 16kHz
m,m? [dB(A)| dB(A) | dB | dB | dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [dB(A) [dB(A) |dB(A) |dB(A)| dB(A)
Anlieferung Schule | Lkw-Fahrlinie Abfahrt riickwarts [Linie 14,85/ 68,0 79,7(0,0|0,0 Lkw-Anlieferung Schule Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h | 60,1 63,1 69,1 721 | 76,1| 73,1| 67,1 59,1
Anlieferung Schule | Lkw-Fahrlinie Abfahrt vorwarts Linie 179,331 63,0 | 855(0,0|0,0 Lkw-Anlieferung Schule Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h | 65,9 68,9 74,9 779|819 789 | 72,9 | 64,9
Anlieferung Schule | Lkw-Fahrlinie Zufahrt vorwarts Linie 182,39/ 63,0 85,6 (0,0]|0,0 Lkw-Anlieferung Schule Lkw, langsam beschleunigend 10-20km/h | 65,9 68,9 75,0 78,0 | 81,9 78,9 | 73,0| 65,0
Anlieferung Schule | Lkw-Stellplatz Punkt 75,0 75,0]0,0]|6,0| 108,0 |Lkw-Anlieferung Schule Lkw > 105 kW, Leerlauf 52,4 55,9 61,3 688 | 71,4 ] 68,2 60,3 | 584 47,4
Schulbetrieb_Pausenhof Flache 8786,93| 63,6 | 103,0 [ 0,0 | 0,0 | 108,0 [Schule_Pausenhof Publikumsgerdusche 79,0 86,4 92,1 98,5| 97,6 | 956 | 90,9 | 81,8
Schulbetrieb_TGA Schule Flache 7,46166,3| 750(0,0]0,0 80,0 |Schule_TGA_Schulgebaude [Luftung Sporthalle 52,1 59,0 67,0| 723| 686| 60,6 | 51,9| 42,6
Schulbetrieb_TGA Sporthalle Flache 7,46|186,3| 950(0,0]0,0| 100,0 [Schule_TGA_Sporthalle Liftung Sporthalle 72,1 790 87,0| 923)| 886| 806 71,9| 62,6
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Anlage 5 18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_montags bis freitags
Name 01 [ 12 [ 28 [ 34 [ 45 | 56 | 67 [ 78 | 89 | 9-10 | 10-11 | 11-12 [ 12-13 | 13-14 [ 14-15 [ 15-16 | 16-17 [ 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24

Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

FuBball Training_werktags 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5
Sportbetrieb_TGA Sporthalle 95,0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950
Zuschauer Ost_werktags 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0
Zuschauer West_werktags 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
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Anlage 6 18. BImSchV | Kenngréfien der Schallquellen_montags bis freitags

Name Quelltyp | oder S L'w Lw KI KT LwMax |Tagesgang Emissionsspektrum 63Hz 125Hz 250Hz 500Hz 1kHz 2kHz 4kHz 8kHz
m,m? dB(A) | dB(A) dB dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) dB(A)
FuRball Training_werktags Flache 5974,40 62,7 100,5 0,0 0,0 118,0 |GroRspielfeld Mo-Fr FuRballspiel 84,4 86,6 90,9 95,2 94,8 94,5 80,3
Sportbetrieb_TGA Sporthalle Flache 7,46 86,3 95,0 0,0 0,0 100,0 |Sport_TGA_Sporthalle Mo-Fr Liftung Sporthalle 72,1 79,0 87,0 92,3 88,6 80,6 71,9 62,6
Zuschauer Ost_werktags Flache 320,99 64,9 90,0 0,0 0,0 115,0 |GroRspielfeld Mo-Fr Publikumsgerausche 66,0 73,4 791 85,5 84,6 82,6 77,9 68,8
Zuschauer West_werktags Flache 324,92 64,9 90,0 0,0 0,0 115,0 |GroRspielfeld Mo-Fr Publikumsgerausche 66,0 73,4 79,1 85,5 84,6 82,6 77,9 68,8
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Anlage 7 18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_sonntags
Name 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 89 ([ 910 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)
FuRball GroRspielfeld_Spiel sonntags 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3 | 103,3
Zuschauer West_sonntags 93,2 | 93,2 | 932 | 93,2 | 93,2 | 93,2
Zuschauer Ost_sonntags 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2
Sportbetrieb_TGA Sporthalle 95,0 95,0 | 95,0 95,0 95,0 95,0 | 95,0 95,0 95,0 95,0 | 950 [ 950 | 95,0 95,0 95,0
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Anlage 8 18. BImSchV | Kenngréfden der Schallquellen_sonntags

Name Quelltyp loder S L'w Lw Ki KT | LwMax |Tagesgang Emissionsspektrum 63Hz | 125Hz | 250Hz | 500Hz | 1kHz | 2kHz | 4kHz | 8kHz

m,m? | dB(A)| dB(A) [ dB | dB dB(A) dB(A) | dB(A) dB(A) dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A)
FuRball GroRspielfeld_Spiel sonntags Flache 5974,40| 66,3| 104,17 00| 0,0 118,0 |GrofRspielfeld So FuRballspiel 88,0 90,2 94,5 98,8 98,4 98,1 83,9
Sportbetrieb_TGA Sporthalle Flache 7,46| 86,3 950( 00| 0,0 100,0 |Sport_ TGA_Sporthalle sonntags Liftung Sporthalle 72,1 79,0 87,0 92,3 88,6 80,6 71,9 62,6
Zuschauer Ost_sonntags Flache 320,99| 68,9 940 00| 0,0 115,0 |GrofRspielfeld So Publikumsgerausche 70,0 77,4 83,1 89,5 88,6 86,6 81,9 72,8
Zuschauer West_sonntags Flache 324,92| 68,9 940 00| 0,0 115,0 |GrofRspielfeld So Publikumsgerausche 70,0 77,4 83,1 89,5 88,6 86,6 81,9 72,8
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Anlage 9 Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Larm

Immissionsort Nutzung SW HR | RW,T | LrT | LrT,diff | RW,N [ LrN [ LrN,diff | RW,T,max | LT,max | LT,max,diff | RW,N,max [ LN,max | LN,max,diff

dB(A) |dB(A) dB dB(A) [dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB

Petitweg 13 WA EG 55 34 40 7 85 50 60 15

1.0G 55 35 40 8 85 50 60 16

Petitweg 13A WA EG 55 35 40 8 85 50 60 16

1.0G 55 34 40 8 85 49 60 16

Petitweg 19 WA EG SW 55 33 40 8 85 48 60 16

1.0G 55 33 40 7 85 48 60 15

2.0G 55 33 40 7 85 47 60 15

3.0G 55 34 40 8 85 47 60 16

4.0G 55 34 40 9 85 47 60 17

WA 2 WA EG 55 41 40 12 85 55 60 20

1.0G 55 41 40 13 85 55 60 21

2.0G 55 42 40 13 85 55 60 21

3.0G 55 43 40 13 85 55 60 21

4.0G 55 44 40 13 85 55 60 21

5.0G 55 45 40 14 85 54 60 23

WA 3 WA EG 55 46 40 11 85 63 60 19

1.0G 55 47 40 13 85 64 60 21

2.0G 55 46 40 15 85 63 60 23

3.0G 55 46 40 16 85 63 60 24

4.0G 55 46 40 16 85 63 60 24

5.0G 55 46 40 18 85 63 60 26
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Anlage 10  Immissionsorttabelle (Mittelungspegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (montags bis freitags)
Immissionsort Nutzung SW HR RW,A LrA LrA,diff RW,TaR LrTaR LrTaR,diff RW,N LrN LrN,diff
dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB
Petitweg 13 WA EG 55 43 --- 55 43 - 40 30 ---
1.0G 55 43 -—- 55 43 -—- 40 31 -—-
Petitweg 13A WA EG 55 44 --- 55 44 - 40 30 ---
1.0G 55 43 --- 55 43 --- 40 31 ---
Petitweg 19 WA EG SW 55 42 - 55 42 -—- 40 30 -
1.0G 55 42 --- 55 42 - 40 31 ---
2.0G 55 42 - 55 42 -— 40 31 -—
3.0G 55 42 - 55 42 - 40 32 -—
4.0G 55 42 - 55 42 -—- 40 32 -—-
WA 2 WA EG 55 53 - 55 53 --- 40 39 ---
1.0G 55 53 --- 55 53 --- 40 40 ---
2.0G 55 53 --- 55 53 - 40 41 1
3.0G 55 53 55 53 40 43 3
4.0G 55 53 - 55 53 --- 40 44 4
5.0G 55 53 --- 55 53 --- 40 45 5
WA 3 WA EG 55 48 - 55 48 --- 40 24 ---
1.0G 55 48 - 55 48 - 40 31 -—
2.0G 55 48 - 55 48 -—- 40 32 -
3.0G 55 48 --- 55 48 - 40 32 ---
4.0G 55 48 - 55 48 --- 40 34 ---
5.0G 55 48 - 55 48 -—- 40 36 -—-
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Anlage 11  Beurteilungspegel (Spitzenpegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (montags bis freitags)

Immissionsort Nutzung SW HR | RW,Amax | LA max LA ,max,diff | RW,TaR,max | LTaR,max LTaR,max,diff | RW,N,max | LN,max LN,max,diff

dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB

Petitweg 13 WA EG 85 60 --- 85 60 - 60 35 -

1.0G 85 59 -—- 85 59 - 60 36 -—-

Petitweg 13A WA EG 85 61 --- 85 61 - 60 35 -

1.0G 85 59 -—- 85 59 -—- 60 36 -

Petitweg 19 WA EG SW 85 59 - 85 59 - 60 35 -

1.0G 85 59 - 85 59 - 60 36 -

2.0G 85 58 --- 85 58 - 60 36 -

3.0G 85 58 - 85 58 -— 60 37 -—

4.0G 85 58 -—- 85 58 -—- 60 37 -—-

WA 2 WA EG 85 69 - 85 69 - 60 44 -

1.0G 85 69 - 85 69 - 60 45 -

2.0G 85 69 --- 85 69 - 60 46 -

3.0G 85 69 --- 85 69 --- 60 48 -

4.0G 85 69 - 85 69 - 60 49 -

5.0G 85 69 --- 85 69 --- 60 50 -—-

WA 3 WA EG 85 65 - 85 65 - 60 29 -

1.0G 85 65 - 85 65 - 60 36 --

2.0G 85 65 - 85 65 - 60 37 -

3.0G 85 65 - 85 65 - 60 37 -

4.0G 85 65 - 85 65 - 60 39 -

5.0G 85 65 — 85 65 - 60 41 ---
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Anlage 12 Beurteilungspegel (Mittelungspegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (sonntags)

Immissionsort | Nutzung | SW | HR | RW,Mo | LrMo | LrMo,diff | RW,Mi | LrMi | LrMi,diff | RW,A | LrA | LrAdiff | RW,TaR | LrTaR | LrTaR,diff | RW,N LrN |LrN,diff
dB(A) |dB(A) dB dB(A) [dB(A) dB dB(A) [dB(A)| dB dB(A) | dB(A) dB dB(A) | dB(A) | dB
Petitweg 13 WA EG [ W 50 27 55 46 55 30 55 43 40 30
1.0G 50 28 55 45 55 31 55 42 40 31
Petitweg 13A WA EG [ W 50 27 55 47 55 30 55 44 40 30
1.0G 50 28 55 46 55 31 55 42 40 31
Petitweg 19 WA EG [SW 50 27 55 45 55 30 55 42 40 30
1.0G 50 28 55 45 55 31 55 42 40 31
2.0G 50 28 55 44 55 31 55 41 40 31
3.0G 50 29 55 44 55 32 55 41 40 32
4.0G 50 29 55 45 55 32 55 41 40 32
WA 2 WA EG 50 36 55 55 55 39 55 52 40 39
1.0G 50 37 55 55 55 40 55 52 40 40
2.0G 50 38 55 56 1 55 41 55 52 40 41 1
3.0G 50 40 55 56 1 55 43 55 52 40 43
4.0G 50 41 55 56 1 55 44 55 52 40 44 4
5.0G 50 42 55 55 55 45 55 52 40 45 5
WA 3 WA EG 50 20 55 51 55 24 55 48 40 24
1.0G 50 28 55 51 55 31 55 48 40 31
2.0G 50 29 55 51 55 32 55 48 40 32
3.0G 50 29 55 51 55 32 55 48 40 32
4.0G 50 31 55 51 55 34 55 48 40 34
5.0G 50 33 55 51 55 36 55 48 40 36
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zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Anlage 13 Beurteilungspegel (Spitzenpegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (sonntags)
Immissionsort | Nutzung | SW HR |RW,Mo,| LMo, | LMo, | RW,Mi, [ LMi, LMi, [RW,A, | LA, LA, [(RW,TaR,| LTaR, | LTaR, | RW,N, | LN, LN,
max max |max,diff| max max |max,difff max max |max,difff max max [max,diff| max max | max,diff

dB(A) [ dB(A) dB dB(A) | dB(A) dB dB(A) | dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) | dB(A) dB

Petitweg 13 WA EG 80 35 -—- 85 60 - 85 35 - 85 60 - 60 35 -
1.0G 80 36 -—- 85 59 -—- 85 36 --- 85 59 --- 60 36 ---

Petitweg 13A WA EG 80 35 -—- 85 61 - 85 35 - 85 61 - 60 35 -
1.0G 80 36 -—- 85 59 - 85 36 --- 85 59 - 60 36 -

Petitweg 19 WA EG SW 80 35 -—- 85 59 - 85 35 - 85 59 --- 60 35 -
1.0G 80 36 - 85 59 - 85 36 - 85 59 - 60 36 -

2.0G 80 36 85 58 85 36 85 58 60 36

3.0G 80 37 - 85 58 - 85 37 - 85 58 - 60 37 -

4.0G 80 37 -—- 85 58 - 85 37 --- 85 58 -—- 60 37 ---

WA 2 WA EG 80 44 - 85 69 - 85 44 - 85 69 - 60 44 -
1.0G 80 45 - 85 69 -—- 85 45 - 85 69 - 60 45 -

2.0G 80 46 -—- 85 69 - 85 46 - 85 69 - 60 46 -

3.0G 80 48 85 69 85 48 85 69 60 48

4.0G 80 49 - 85 69 - 85 49 - 85 69 - 60 49 -

5.0G 80 50 - 85 69 - 85 50 - 85 69 - 60 50 -

WA 3 WA EG 80 29 - 85 65 - 85 29 - 85 65 - 60 29 -
1.0G 80 36 - 85 65 - 85 36 - 85 65 - 60 36 -

2.0G 80 37 -—- 85 65 - 85 37 - 85 65 - 60 37 -

3.0G 80 37 - 85 65 - 85 37 - 85 65 - 60 37 -

4.0G 80 39 - 85 65 - 85 39 - 85 65 - 60 39 -

5.0G 80 41 -—- 85 65 - 85 41 --- 85 65 - 60 41 ---
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Anlage 14  18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_montags bis freitags mit SchallschutzmalRnahmen

Name 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

FuBball Training_werktags 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,5
Sportbetrieb_TGA Sporthalle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 95,0 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 90,0 0,0
Zuschauer Ost_werktags 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0
Zuschauer West_werktags 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0 90,0
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Anlage15  18.BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_sonntags mit SchallschutzmaRnahmen

Name 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 | 10-11 | 11-12 | 12-13 | 13-14 | 14-15 | 15-16 | 16-17 | 17-18 | 18-19 | 19-20 | 20-21 | 21-22 | 22-23 | 23-24
Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr Uhr
dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A) [ dB(A) | dB(A) | dB(A) | dB(A)

FuRball GroRspielfeld_Spiel sonntags 103,3 | 103,3 | 103,3 103,3 | 103,3 | 103,3
Sportbetrieb_TGA Sporthalle 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 [ 950 | 950 | 90,0 0,0
Zuschauer Ost_sonntags 93,2 | 93,2 | 93,2 93,2 | 93,2 | 93,2
Zuschauer West_sonntags 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2 93,2
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HL

zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Anlage 16  Beurteilungspegel (Mittelungspegel) Immissionsorte mit SchallschutzmaRnahmen | Beurteilung nach 18. BImSchV (montags bis freitags)

Immissionsort Nutzung SW HR RW,A LrA LrA,diff RW,TaR LrTaR LrTaR,diff RW,N LrN LrN,diff

dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB dB(A) dB(A) dB

Petitweg 13 WA EG 55 43 --- 55 43 - 40 25 ---

1.0G 55 43 -—- 55 43 -—- 40 26 -—-

Petitweg 13A WA EG 55 44 --- 55 44 - 40 25 ---

1.0G 55 43 --- 55 43 --- 40 26 ---

Petitweg 19 WA EG SW 55 42 - 55 42 - 40 25 -

1.0G 55 42 --- 55 42 - 40 26 ---

2.0G 55 42 - 55 42 -— 40 26 -—

3.0G 55 42 - 55 42 --- 40 27 -—-

4.0G 55 42 --- 55 42 --- 40 27 -

WA 2 WA EG 55 53 - 55 53 --- 40 34 ---

1.0G 55 53 --- 55 53 --- 40 35 ---

2.0G 55 53 --- 55 53 - 40 36 ---

3.0G 55 53 55 53 40 38

4.0G 55 53 - 55 53 --- 40 39 ---

5.0G 55 53 --- 55 53 --- 40 40 ---

WA 3 WA EG 55 48 - 55 48 --- 40 19 ---

1.0G 55 48 - 55 48 - 40 26 -—

2.0G 55 48 - 55 48 -—- 40 27 -

3.0G 55 48 --- 55 48 - 40 27 ---

4.0G 55 48 - 55 48 --- 40 29 ---

5.0G 55 48 - 55 48 -—- 40 31 -—-
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zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Anlage 17  Beurteilungspegel (Mittelungspegel) Immissionsorte mit SchallschutzmaRnahmen | Beurteilung nach 18. BImSchV (sonntags)

Immissionsort | Nutzung | SW | HR | RW,Mo | LrMo | LrMo,diff | RW,Mi | LrMi | LrMi,diff | RW,A | LrA | LrAdiff | RW,TaR | LrTaR | LrTaR,diff | RW,N LrN |LrN,diff
dB(A) |dB(A) dB dB(A) [dB(A) dB dB(A) [dB(A)| dB dB(A) | dB(A) dB dB(A) | dB(A) | dB
Petitweg 13 WA EG [ W 50 27 55 30 55 30 55 44 40 25
1.0G 50 28 55 31 55 31 55 44 40 26
Petitweg 13A WA EG [ W 50 27 55 30 55 30 55 45 40 25
1.0G 50 28 55 31 55 31 55 44 40 26
Petitweg 19 WA EG [SW 50 27 55 30 55 30 55 43 40 25
1.0G 50 28 55 31 55 31 55 43 40 26
2.0G 50 28 55 31 55 31 55 43 40 26
3.0G 50 29 55 32 55 32 55 43 40 27
4.0G 50 29 55 32 55 32 55 43 40 27
WA 2 WA EG 50 36 55 39 55 39 55 54 40 34
1.0G 50 37 55 40 55 40 55 54 40 35
2.0G 50 38 55 41 55 41 55 54 40 36
3.0G 50 40 55 43 55 43 55 54 40 38
4.0G 50 41 55 44 55 44 55 54 40 39
5.0G 50 42 55 45 55 45 55 54 40 40
WA 3 WA EG 50 20 55 24 55 24 55 49 40 19
1.0G 50 28 55 31 55 31 55 49 40 26
2.0G 50 29 55 32 55 32 55 49 40 27
3.0G 50 29 55 32 55 32 55 49 40 27
4.0G 50 31 55 34 55 34 55 49 40 29
5.0G 50 33 55 36 55 36 55 50 40 31
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zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Anlage 18 Immissionsorttabelle | Beuteilung nach DIN 18005 | Planfall 1
Immissionsort Nutzung SW oW, T OW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB
WA 1 WA EG 55 45 52 44 - -
1.0G 55 45 52 45 - -
2.0G 55 45 53 46 - 1
3.0G 55 45 53 46 - 1
4.0G 55 45 54 47 - 2
5.0G 55 45 54 47 - 2
WA 2 WA EG 55 45 53 45 - -
1.0G 55 45 53 46 - 1
2.0G 55 45 54 47 - 2
3.0G 55 45 54 47 - 2
4.0G 55 45 55 48 - 3
5.0G 55 45 55 48 - 3
WA 3 WA EG 55 45 64 57 9 12
1.0G 55 45 66 59 1 14
2.0G 55 45 67 60 12 15
3.0G 55 45 67 60 12 15
4.0G 55 45 67 60 12 15
5.0G 55 45 66 59 1 14

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH Freiheit 6 13597 Berlin

SoundPLAN 9.1
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zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Anlage 19  Immissionsorttabelle | Beuteilung nach DIN 18005 | Planfall 2

Immissionsort Nutzung SW Oow,T OW,N LrT LrN LrT,diff | LrN,diff
dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB dB
WA 1 WA EG 55 45 52 45
1.0G 55 45 52 45
2.0G 55 45 53 46 1
3.0G 55 45 54 46 1
4.0G 55 45 54 47 2
5.0G 55 45 54 47 2
WA 2 WA EG 55 45 53 46 1
1.0G 55 45 53 46 1
2.0G 55 45 54 47 2
3.0G 55 45 55 47 2
4.0G 55 45 55 48 3
5.0G 55 45 55 48 3
WA 3 WA EG 55 45 64 57 9 12
1.0G 55 45 66 59 11 14
2.0G 55 45 67 60 12 15
3.0G 55 45 67 60 12 15
4.0G 55 45 67 60 12 15
5.0G 55 45 67 59 12 14

HOFFMANN-LEICHTER Ingenieurgesellschaft mbH Freiheit 6 13597 Berlin

SoundPLAN 9.1
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Anlage 20

Schalltechnische Untersuchung
zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Darstellung der Betroffenheiten mit besonderem Abwéagungserfordernis | Planfall 1 | tags (oben),

nachts (unten)
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zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pankow

Anlage 21  Auszug aus K5-Karte von Berlin | hergestellt von den Vermessungsstellen der Bezirke auf Basis des ALKIS (Stand: 01.01.25) | Quelle: Geoportal Berlin

Waohnbaufidche:
Flache gemischber Nutzung
Flache besonderer funktionaler Pragung

Irwdusstneg Lnd Gewsbe

Sport-, Freized und Emolung
Flugverkenr

Anlagen | 77



	Titelseite: Schalltechnische Untersuchung zum B-Plan 3-89 »Elisabeth-Aue Teilprojekt 1« in Berlin-Pa
	Impressum
	Inhaltsverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Tabelle 2-1	Immissionsrichtwerte der TA Lärm
	Tabelle 2-2	Beurteilungszeiträume nach 18. BImSchV
	Tabelle 2-3	Immissionsrichtwerte nach 18. BImSchV
	Tabelle 2-4	Immissionsrichtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen nach 18. BImSchV
	Tabelle 2-5	Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005 für Verkehrslärm
	Tabelle 2-6	Planbedingte Auswirkungen auf schutzbedürftige Nutzungen außerhalb des Plangebiets
	Tabelle 4-1	Einzelereignisse Lkw-Stellplatz
	Tabelle 4-2	Eingabeparameter für die RLS-19-Berechnung
	Tabelle 4-3	Lärmemissionspegel der Gleisabschnitte gemäß Schall 03-2014
	Tabelle 5-1	Beurteilungspegel durch Verkehrsgeräusche im Umfeld des Plangebiets

	Abbildungsverzeichnis
	Abbildung 1-1	Lage des Plangebiets
	Abbildung 2-1	 Durchschnittlicher täglicher Verkehr im Bestand und Planfall 1 und Planfall 2
	Abbildung 2-2	Fahrbahn der Straßenbahn im Rosenthaler Weg
	Abbildung 2-3	Auszug aus dem Flächennutzungsplan Berlin (Quelle: Geoportal Berlin)
	Abbildung 4-1	Lage der Schallquellen zum Anlagenlärm
	Abbildung 4-2	Lage der Schallquellen zum Sportanlagenlärm
	Abbildung 4-3	Lage der Schallquellen zum Verkehrslärm
	Abbildung 5-1	Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach TA Lärm | tags, 06:00 - 22:00 Uhr
	Abbildung 5-2	Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | montags bis freitags, zur Ruhezeit am Abend
	Abbildung 5-3	Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | sonntags, zur Ruhezeit am Mittag
	Abbildung 5-4	Isophonenkarte in 5 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach 18. BImSchV | lauteste Nachtstunde
	Abbildung 5-5	Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | tags, 06:00 - 22:00 Uhr | Planfall 1
	Abbildung 5-6	Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | nachts, 22:00 - 06:00 Uhr | Planfall 1
	Abbildung 5-7	Darstellung des Schwellenwerts für Freiflächen | Beurteilung nach DIN 18005 in 2 m Höhe über Gelände | Planfall 1
	Abbildung 5-8	Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | tags, 06:00 - 22:00 Uhr | Planfall 2
	Abbildung 5-9	Isophonenkarte in 8 m Höhe über Gelände | Beurteilung nach DIN 18005 | nachts, 22:00 - 06:00 Uhr | Planfall 2
	Abbildung 5-10	Darstellung des Schwellenwerts für Freiflächen | Beurteilung nach DIN 18005 in 2 m Höhe über Gelände | Planfall 2
	Abbildung 5-11	Darstellung des nächtlichen Grenzwerts der 16. BImSchV (WA) für Aufenthaltsräume
	Abbildung 5-12	Darstellung des Schwellenwerts für Außenwohnbereiche
	Abbildung 5-13	Maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 | Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä.
	Abbildung 5-14	Maßgeblicher Außenlärmpegel gemäß DIN 4109 | Büro- und Unterrichtsräume u. Ä.
	Abbildung 5-15	Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 | Aufenthaltsräume in Wohnungen u. Ä.
	Abbildung 5-16	Erforderliches gesamtes bewertetes Bau-Schalldämm-Maß gemäß DIN 4109 | Büro- und Unterrichtsräume u. Ä.
	Abbildung 5-17	Gebäudelärmkarte für das lauteste SW | Differenz Nullfall - Planfall 2 | tags, 06:00 - 22:00 Uhr
	Abbildung 5-18	Gebäudelärmkarte für das lauteste SW | Differenz Nullfall - Planfall 2 | nachts, 22:00 - 06:00 Uhr

	1	Aufgabenstellung
	2	Grundlagen
	2.1	Rechtliche Grundlagen
	2.1.1	TA Lärm - »Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm« 
	2.1.2	18. BImSchV - »Sportanlangenlärmschutzverordnung« 
	2.1.3	DIN 18005 - »Schallschutz im Städtebau«
	2.1.4	DIN 4109 - »Schallschutz im Hochbau«
	2.1.5	Verkehrslärmzunahme in der Umgebung

	2.2	Plangrundlagen
	2.3	Erkenntnisse der Ortsbegehung
	2.4	Maßgebliche Immissionsorte und Gebietsnutzung

	3	Methodik
	3.1	EDV-Programm / Software
	3.2	Qualität der Prognose

	4	Emissionsberechnung
	4.1	Anlagenlärm
	4.1.1	Anlieferung
	4.1.2	Pausenbetrieb
	4.1.3	Technische Gebäudeausrüstung

	4.2	Sportanlagenlärm
	4.2.1	Fußballspiel
	4.2.2	Technische Gebäudeausrüstung

	4.3	Verkehrslärm
	4.3.1	Straßenverkehrslärm
	4.3.2	Schienenverkehrslärm


	5	Immissionsberechnung
	5.1	Anlagenlärmeinwirkung gemäß TA Lärm
	5.2	Sportanlagenlärmeinwirkungen gemäß 18. BImSchV
	5.2.1	Berechnungsergebnisse
	5.2.2	Schallschutzmaßnahmen zum Sportanlagenlärm

	5.3	Verkehrslärmeinwirkungen gemäß DIN 18005
	5.3.1	Berechnungsergebnisse Planfall 1
	5.3.2	Berechnungsergebnisse Planfall 2
	5.3.3	Vergleich Planfall 1 und Planfall 2
	5.3.4	Schallschutzmaßnahmen zum Verkehrslärm

	5.4	Erforderlicher baulicher Schallschutz gemäß DIN 4109
	5.5	Verkehrslärmzunahme im Umfeld
	5.5.1	Berechnungsergebnisse
	5.5.2	Schallschutzmaßnahmen zur Verkehrslärmzunahme im Umfeld


	6	Hinweise für die weitere Planung
	7	Zusammenfassung
	Literaturverzeichnis
	Anlagen
	Anlage 1	Auszug aus dem Entwurf des B-Plans Nr. 3-89 | ©Senatsverwaltung für Stadtenwicklung, Bauen und Wohnen | Stand: 29.04.2025
	Anlage 2	Vorzugsvariante Schuleinpassplanung | ©ARGE HOCOMP | Stand: April 2024
	Anlage 3	TA Lärm | Schallquellen im Tageszeitverlauf
	Anlage 4	TA Lärm | Kenngrößen der Schallquellen
	Anlage 5	18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_montags bis freitags
	Anlage 6	18. BImSchV | Kenngrößen der Schallquellen_montags bis freitags
	Anlage 7	18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_sonntags
	Anlage 8	18. BImSchV | Kenngrößen der Schallquellen_sonntags
	Anlage 9	Immissionsorttabelle | Beurteilung nach TA Lärm   
	Anlage 10	Immissionsorttabelle (Mittelungspegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (montags bis freitags)
	Anlage 11	Beurteilungspegel (Spitzenpegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (montags bis freitags)
	Anlage 12	Beurteilungspegel (Mittelungspegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (sonntags)
	Anlage 13	Beurteilungspegel (Spitzenpegel) Immissionsorte | Beurteilung nach 18. BImSchV (sonntags)
	Anlage 14	18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_montags bis freitags mit Schallschutzmaßnahmen
	Anlage 15	18. BImSchV | Schallquellen im Tageszeitverlauf_sonntags mit Schallschutzmaßnahmen
	Anlage 16	Beurteilungspegel (Mittelungspegel) Immissionsorte mit Schallschutzmaßnahmen | Beurteilung nach 18. BImSchV (montags bis freitags)
	Anlage 17	Beurteilungspegel (Mittelungspegel) Immissionsorte mit Schallschutzmaßnahmen | Beurteilung nach 18. BImSchV (sonntags)
	Anlage 18	Immissionsorttabelle | Beuteilung nach DIN 18005 | Planfall 1
	Anlage 19	Immissionsorttabelle | Beuteilung nach DIN 18005 | Planfall 2
	Anlage 20	Darstellung der Betroffenheiten mit besonderem Abwägungserfordernis | Planfall 1 | tags (oben), nachts (unten)
	Anlage 21	Auszug aus K5-Karte von Berlin | hergestellt von den Vermessungsstellen der Bezirke auf Basis des ALKIS (Stand: 01.01.25) | Quelle: Geoportal Berlin




